
mit den amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Schmelz sowie der Gemeindebezirke:
Schmelz - Hüttersdorf - Limbach - Michelbach - Primsweiler - Dorf im Bohnental

Nachrichtenblatt
der GemeindeSchmelz

FREITAG, 21. AUGUST 201554. JAHRGANG NUMMER 34

Das Nachrichtenblatt der Gemeinde Schmelz mit den amtlichen Bekanntmachungen erscheint wöchentlich und wird durch den Verlag allen Haushalten in der Gemeinde Schmelz unentgeltlich
zugestellt. Einzelbezug durch den Verlag gegen Berechnung der Selbstkosten. Herausgeber, Satz und Druck: Druck + Verlag Berthold Faber GmbH, 66399 Mandelbachtal, Otto-Walle-Str. 10.
Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: Rathaus, 66839 Schmelz, Telefon (0 68 87) 30 10, www.schmelz.deder 3. Beigeordnete der Gemeinde Schmelz, Herr Josef Christ,

Näheres im Innenteil

Eröffnung
der „Lebendigen Mitte Bettingen“

Freitag, 28. August 2015, 19.00 Uhr
Vortragsveranstaltung „Unnerschter Ecken“

Samstag, 29. August 2015, 16.00 Uhr
offizielle Eröffnung und Einsegnung

Sonntag, 30. August 2015, 14.00 Uhr
Tag der offenen Tür

Boule für jedermann auf dem Mitry-Mory-Platz

Näheres im amtlichen Teil

Birg-Wanderung für Kinder
Auf den Spuren der Kelten und Römer

Sonntag, 30. August 2015
15.00 Uhr

Näheres im amtlichen TeilNäheres im Innenteil

Rengesfest
der St. Barbara Bruderschaft St. Stefan

22. und 23. August
17 Uhr Prozession der Bruderschaft

Kulturzentrum Bettinger Mühle

11. Insel-Sommer-Traum auf der Mühleninsel
Donnerstag, 27. August 2015, 19.30 Uhr

zu Gast:

„Sait an Sait“
Näheres im Innenteil

Dienstag, 16.00-20.00 Uhr, Kulturhaus Hüttersdorf

Mittwoch, 16.00-20.00 Uhr, Kettelerschule Schmelz

Dienstag, 16.30-20.00 Uhr, Talbachhalle Limbach

25. August 2015,

09. September 2015,

15. September 2015,



Ärzte-Notfalldienst
Für die Gemeinde Schmelz und die Stadt Lebach
Unter der Rufnummer 116117 (kostenfrei) ist der diensthabende
Arzt unter der Woche zu folgenden Zeiten zu erreichen:
montags, dienstags und donnerstags jeweils von 18.00 Uhr bis zum
darauf folgenden Morgen, 8.00 Uhr, und mittwochs und freitags jeweils
von 13.00 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen, 8.00 Uhr.
Am Wochenende von Samstag 8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, und an
Feiertagen von 8.00 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen 8.00 Uhr,
übernimmt den ärztlichen Notfalldienst die Bereitschaftspraxis im
Krankenhaus Lebach, Heeresstraße 49, erreichbar unter der Telefon-
nummer 01805/663004 (14 Cent pro Minute im Festnetz/Mobilfunk-
netz abweichend).

Augenärztlicher Notfalldienst
Sa./So.,
22./23.08. Frau Hadavi, Saarlouis .................. Tel. 0 68 31 / 15 00

Notfalldienst der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte
Sa./So.,
22./23.08. Dr. Alhomsi, Saarbrücken ............. Tel. 06 81 / 93 87 50 15

Kinderärztlicher Notfalldienst
Am Wochenende von Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr und an
Feiertagen von 8.00 Uhr bis zum darauf folgenden Morgen 8.00 Uhr
ist das Marienhaus-Klinikum Saarlouis zentrale Bereitschaftspraxis
für Kinder und Jugendliche. Die Praxis ist unter Tel. (06831) 1257883
erreichbar.
Bei Lebensgefahr bitte direkt den Notarzt über die Rettungsleitstelle
19222 (bei Handy nur mit Vorwahl 0681) oder 112 anfordern.

Apotheken-Notdienst
(Dienstbereitschaft von 8.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag)
kostenfreie Hotline der Telekom .......................... Tel. 1 18 99
Notdiensthotline von Apotheken.de .................... Tel. 0 18 05 - 93 88 88
Fr. 21.08. Bahnhof-Apotheke, Lebach .......... Tel. 0 68 81 / 28 38
Sa. 22.08. Winter‘sche Apotheke, Lebach ..... Tel. 0 68 81 / 28 33
So. 23.08. Laurentius-Apotheke, Bubach ...... Tel. 0 68 81 / 8 81 22
Mo. 24.08. Schützen-Apotheke, Lebach ......... Tel. 0 68 81 / 22 33
Di. 25.08. Sebastianus-Apotheke, Wadern-Nunkirchen

...................................................... Tel. 0 68 74 / 1 86 20
Mi. 26.08. Hirsch-Apotheke, Losheim am See Tel. 0 68 72 / 20 08
Do. 27.08. St.-Michael-Apotheke, Schmelz-Hüttersdorf

...................................................... Tel. 0 68 87 / 24 41
Fr. 28.08. Apotheke Am Markt, Lebach ........ Tel. 0 68 81 / 5 13 45

Tierärztlicher Notdienst
Notdienst sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn Haustierarzt/-
ärztin nicht erreichbar ist. Wochenendnotdienst beginnt samstags um 13.00
Uhr und endet montags um 7.00 Uhr.
Sa./So.,
22./23.08. Tierarztpraxis Eifler, Lebach ........ Tel. 0 68 88 / 5 70 60

Zahnärztlicher Notfalldienst
(nur in dringenden Fällen und nach vorh. telefonischer Vereinbarung)
Sa./So.,
22./23.08. Zahnarztpraxis Dr. Barbie, Lebach Tel. 0 68 81 / 9 12 12

DRK-Einsatzwagen (Tag und Nacht)
Rettungsleitstelle Winterberg, Saarbrücken .............................. Tel. 19222
mit dem Handy ................................................................ Tel. 06 81 / 19222

Gemeindeverwaltung .......................................................... (06887) 3010
Bauhof .................................................................................. 9124455
Bereitschaft Bauhof ............................................................. (0160) 8859-361
Bereitschaft Wasserwerk ..................................................... (06887) 9124660
Wasserwerk Schmelz (Büro) .................................................... (06887) 92188
Technischer Leiter H. Birringer .................................................. (06887) 92201
E-Mail ............................................................... wasserwerk.technik@schmelz.de
Feuerwehr ........................................................................... 112
Polizeinotruf ........................................................................ 110
Polizei: Polizeiwache Schmelz ................................................ (06887) 92923
Sollte die Polizeiwache Schmelz nicht besetzt sein,  so ist
die Polizeiinspektion Lebach zuständig .................................... (06881) 5050
energis-Netzgesellschaft mbH
Störungsdienst Strom (energis). ........................................ (0681) 9069-2611
Störungsdienst Erdgas (energis) ........................................ (0681) 9069-2610
Schiedspersonen der Gemeinde Schmelz
Bez. Bettingen: Monika Leidinger, Goldbacher Str. 11 ............ (06887) 9000713
Vera Koch (Stellv.), Forsterstr. 11 ............................................. (06838) 9865357
Bez. Außen, Michelbach, Limbach und Dorf im Bohnental:
Oliver Puhl, Wahlener Str. 16a ................................................. (0151) 42330811
Vera Koch (Stellv.), Forsterstr. 11 ............................................. (06838) 9865357
Bez. Hüttersdorf und Primsweiler:
Wolfgang Müller, Zu den Eichen 9 ............................................ (06881)  516 49
Behindertenbeauftragter Manfred Leinenbach ............... (0151) 53301641
E-Mail ............................................................ manfred.leinenbach@kabelmail.de
Giftzentrale Saar .................................................................. (0 68 41) 19240
HIV-Hotline, Gesundheitsamt Saarlouis,
Choisyring 5, Saarlouis ................................................................. (06831)  444-777
Anonyme Alkoholiker, Kontakt ........................................ (06888) 1368
Arbeiterwohlfahrt, Arbeitsstelle für Integration, Beratung
und Unterstützung bei der Integration behinderter Kinder in
Regelkindergärten, Vaubanstr. 21 ........................................... (06831) 121721
Beratungsstelle für junge Arbeitslose, Kath. Erwachsenenbild. e.V.,
Hospitalstraße 7, 66798 Wallerfangen ..................................... (06831) 965646
Caritas-Beratungsstelle, Mottener Str. 61, 66822 Lebach
Sprechstunden nur nach telefonischer Vereinbarung!
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen: Mo., Mi., Do., (06881) 538661
Beratungs- u. Koordinierungsst. für ältere Menschen: Mo.-Fr. (06881) 52006
Psychosoziale Beratung: Mo.-Fr., Gruppe: Do., 17.00-18.30 Uhr (06881) 52524
Insolvenz- und Schuldnerberatung: Mi., Fr. (halbtags) .......... (06881) 537102
Kinderkleiderkammer: geöffnet Mo., 14.00-16.30 Uhr
Caritas-Sozialstation Lebach-Schmelz: Kranken- und Altenpflege
im häuslichen Bereich, Pfarrgasse 9, Lebach ................................ (06881) 4839
Ambulanter Hospizdienst Lebach-Schmelz
ehrenamtliche Begleitung für schwerkranke und sterbende Menschen
und deren Angehörige ............................................................. 0 68 81 / 53 79 96
Dtsch. Kinderschutzbund, Nachtweidstr. 23,  Dillingen ......... (06831) 701570
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle
des Bistums Trier, Pfarrgasse 9, Lebach ................................. (06881) 4065
Anmeldung telefonisch zwischen 8.00 Uhr und 16.30 Uhr

Gleichstellungsstelle für Frauen beim Landratsamt
Saarlouis ............................................................................... (06831) 444-319
Täglich nach vorheriger Vereinbarung.
Psychosoziale Beratungsstelle des Gesundheitsamtes im Landkreis Saarlouis
Beratung und Hilfen sowie Krisenintervention für psychisch Kranke,
Suchtkranke, chronisch Kranke, behinderte Menschen, ältere Menschen,
ADHS-Betroffene, HIV-Beratung und kostenloses, anonymes Testangebot,
Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. Hausbesuche werden angeboten.
Gesundheitsamt Saarlouis, Choisyring 5, 66740 Saarlouis .................. (0 68 31) 4 44-7 00
Notruf und Beratung für vergewaltigte und misshandelte
Frauen,  Sbr., Nauwieser Str. 19 ............................................. (06 81) 3 67 67
Mo. u. Do. von 14.00 bis 17.00 Uhr, Di. u. Fr. von 09.00  bis 12.00 Uhr.

Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Saarbrücker  Str. 29,  Lebach
kostenlose Hilfe; Bürozeiten: Mo. - Fr. von 8.00 - 12.00 Uhr ...... (06881) 4101
Hilfen für Familien mit geistig Behinderten
Familienentlastender Dienst (FED) der  Lebenshilfe e. V.,
66793 Saarwellingen,
Telefon 8.00-16.00 Uhr ............................................................ (0 68 38) 98 27-70
Telefon 16.00-8.00 Uhr ............................................................ (01 71) 3 87 51 24
Donum Vitae - Schwangerschaftskonfliktberatung e. V.,
Termin nach Vereinbarung ...................................................... (0 68 31) 12 00 28
Verband allein erziehender Mütter und Väter,
Gabriele Ewen ......................................................................... (0 68 81) 92 43 03
Landkreis Saarlouis
Betreuungsbehörde ................................................................. (06831) 444-436
Pflegestützpunkt ..................................................................... (06831) 120630
DRK-Kreisverband Saarlouis
Entlastungsangebot für pflegende Angehörige
Beratungszeiten: Dienstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr .. (06831) 42152
Schwangere in Not  - anonym und sicher ............................... (0800) 4040020

Versichertenälteste in der Gemeinde Schmelz
Deutsche Rentenversicherung Saar
Helmut Scherer, Schmelz-Primsweiler, Jahnstraße 28 ............... (06881) 51581
Deutsche Rentenversicherung Bund
Arno Scheid, Schmelz, Robert-Koch-Str. 95 .............................. (0 68 87) 34 34
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Knappschaftliche Kranken- und Pflegeversicherung
Dieter Leidinger, Schmelz, Stefanstraße 10 .............................. (06887) 6364

Wichtige Rufnummern

www.schmelz.de
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Amtlicher Teil
Mit öffentlichen Bekanntmachungen und sonstigen amtlichen Mitteilungen

Bürgermeister Emanuel nicht im Dienst
Bürgermeister Armin Emanuel befindet sich bis einschließlich Don-
nerstag, 27. August 2015, nicht im Dienst.
Die Vertretung in dieser Zeit übernimmt der 3. Beigeordnete, Herr
Josef Christ, wohnhaft 66839 Schmelz, Ahornweg 38, Telefon (06887)
9519996.

Sitzung des Bau-, Planungs- und
Umweltausschusses, Naherholung und Naturschutz
Am Montag, 24. August 2015, 17.30 Uhr, findet im Rathaus Schmelz,
Sitzungssaal, eine Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschus-
ses, Naherholung und Naturschutz statt.
A) Öffentlicher Teil
1. Annahme der Niederschrift über die Sitzung vom 13. Juli 2015 -

öffentlicher Teil
2. Öffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
B) Nichtöffentlicher Teil
3. Beratung und Beschlussfassung über die Herstellung eines re-

gelkonformen barrierefreien Zugangs zu einer Geschäftsstelle
4. Beratung und Beschlussfassung über die Ausübung eines Vorkaufs-

rechtes nach § 24 BauGB und Genehmigung der Veräußerung von
Grundstücken im Ortskernsanierungsgebiet nach § 144 BauGB

5. Annahme der Niederschrift über die Sitzung vom 13. Juli 2015 -
nichtöffentlicher Teil

6. Nichtöffentliche Mitteilungen und Verschiedenes
Der Bürgermeister: i. V. Josef Christ, 3. Beigeordneter

Trainingsausfall in den Hallen der Gemeinde Schmelz
Wegen der Durchführung von Veranstaltungen stehen folgende
Hallen zu den jeweils angegebenen Zeiten für den Trainingsbetrieb
nicht zur Verfügung:

Primshalle in Schmelz
Freitag, 09. Oktober 2015,
Freitag, 23. Oktober 2015,
Freitag, 06. November 2015.

Talbachhalle in Limbach
Dienstag, 15. September 2015,
Montag, 09. November 2015,
Dienstag, 08. Dezember 2015.

Kulturhaus in Hüttersdorf
Montag, 24. August, ab 19.00 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 25.
August 2015,
Mittwoch, 02. September, bis einschließlich Montag, 07. September
2015,
Montag, 21. September 2015,
Donnerstag, 22. Oktober 2015,
Montag, 09. November, bis einschließlich Donnerstag, 12. Novem-
ber 2015, jeweils ab 19.30 Uhr,
Donnerstag, 19. November 2015,
Montag, 23. November, ab 19.00 Uhr, bis einschließlich Dienstag,
24. November 2015,
Mittwoch, 16. Dezember 2015.

Schulturnhalle Stefanschule in Schmelz
Donnerstag, 03. Dezember, bis einschließlich Freitag, 04. Dezember
2015.

Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Turn- und Mehrzweckhallen
in den Sommerferien geschlossen
Noch bis einschließlich Sonntag, 06. September 2015, sind fol-
gende Turn- und Mehrzweckhallen für den Trainingsbetrieb
geschlossen:
- alle gemeindeeigenen Turnhallen
- die Schulturnhalle der Kettelerschule Schmelz
- die Talbachhalle Limbach
- die Primshalle Schmelz.
Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Wohnraumsuche für Asylbewerber
Seit Anfang des Jahres werden der Gemeinde Schmelz in regelmä-
ßigen Abständen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Eritrea
zugewiesen.
Auch zukünftig ist mit einer großen Zahl, insbesondere junger männ-
licher Asylanten, zu rechnen. Aus diesem Grund sucht die Gemein-

de verstärkt Wohnraum, der zeitnah bewohnbar sein sollte. Der
gesuchte Wohnraum ist von persönlichen Gegenständen zu befrei-
en. Möbelstücke wie Schränke, Tische, Stühle oder Ähnliches kön-
nen den Asylbewerbern überlassen werden. Im anderen Fall sind
sie vom Vermieter zu entsorgen.
Geeigneten Wohnraum melden Sie bitte bei der Gemeinde, Ortspo-
lizeibehörde, unter folgenden Telefonnummern an:
(06887) 301-177 - Frau Braun
(06887) 301-167 - Herr Ewen
(06887) 301-132 - Herr Schmitt

Die Passbehörde informiert
Die Personalausweise, die bis einschließlich 06.08.2015, und die
Reisepässe, die bis einschließlich 06.08.2015 beantragt worden sind,
können beim Ordnungsamt der Gemeinde Schmelz, Rathaus, Zim-
mer 1.13, 1.14 und 1.22, abgeholt werden.
Der bisherige Personalausweis bzw. Reisepass ist mitzubringen.
Bei Personalausweisen und Reisepässen ist die Ausgabe auch an
Personen möglich, die den bisherigen Personalausweis bzw. Reise-
pass des Antragstellers und eine schriftliche Vollmacht vorlegen.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde:
i. V. Josef Christ, 3. Beigeordneter

Sperrung Gresaubacher Straße, 2. BA
Wegen Schottereinbau und Asphaltierungsarbeiten zum Abschluss
der Maßnahme wird die Gresaubacher Straße ab der Abzweigung
Goldbacher Straße/Friedhof bis zum derzeitigen Ende der Baustelle
etwa Höhe Haus Nr. 21 in der Zeit vom 24.08. bis 31.08.2015 voll
gesperrt. Dies gilt auch für Anlieger und Zubringer.
Feuerwehr und Rettungsdienste werden informiert, ihnen wird der
Zugang über eine Notfalllösung ermöglicht.
Die gegenwärtige Sperrung Ortsausgang wird auf Höhe des der-
zeitigen Bauendes zurückversetzt. Anlieger oberhalb Haus Nr. 21
sowie die Anlieger der Seitenstraßen können Schmelz nur in Rich-
tung Gresaubach verlassen.
Anlieger innerhalb des Baufeldes müssen ihre Fahrzeuge entwe-
der oberhalb Haus Nr. 21 oder am Friedhof parken.
Für Anlieger mit Handicap oder die den Pflegedienst benötigen und
die innerhalb der Baustelle wohnen, werden individuelle Lösungen
in Abstimmung mit der Bauleitung getroffen.
Die Müllentsorgung wird zwischen der Baufirma und dem Abfall-
dienst abgesprochen und geregelt.
Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Polizei von der
Sperrung informiert ist und dort auch kontrollieren wird. Wer die
Absperrung ohne Sonderberechtigung öffnet, macht sich strafbar.
Der Landesbetrieb für Straßenwesen hat zu Recht gefordert, dass
die Asphaltdecke in 2 Lagen in voller Breite ohne Mittelnaht einge-
baut wird. Dies wird durch die Fa. dittgen vorbehaltlich der Witte-
rung am 27. und 28.08.2015, ersatzweise am 29.08.2015 erfolgen.
Danach muss die Asphaltdecke aushärten. Nach Abnahme soll die
Gresaubacher Straße für den Anliegerverkehr voraussichtlich ab dem
Nachmittag des 31.08.2015 freigegeben werden.
Vom 24.08. bis 26.08.2015 werden die Schotterschichten für den
Asphaltbelag eingebaut. Um die Erschütterungen beim Verdichten
zu minimieren, werden die Verdichtungen, soweit dies möglich ist,
nicht mit Vibrationswalzen, sondern statisch vorgenommen.
Dies erfordert eine höhere Anzahl von Walzgängen, weswegen kein
Verkehr durchgeleitet werden darf. Eine Befahrung vor dem Ein-
bau des Asphaltes kann zu Beschädigungen des Unterbaus führen,
die zwangsläufig zu Nacharbeiten führen müssten, die den vorge-
sehenen Terminablauf gefährden. Sollten sich durch unbefugtes
Befahren oder Behindern Schäden zeigen, werden diese bis zur
Wiedererreichung der notwendigen Qualität vollständig reguliert.
Dabei wird die Bauleitung aus Gründen der Gewährleistung keine
Rücksicht auf Terminzusagen nehmen. Länger andauernde Sper-
rungen sind von den Verursachern zu verantworten, ebenso wie
die Kosten für die Regulierung.
Das Gemeindebauamt, der Landesbetrieb für Straßenbau, die Bau-
leitung und die bauausführenden Firmen sind äußerst bemüht, eine
Lösung zu präsentieren, die sowohl den Anliegern als auch der Si-
cherstellung der Qualität, den gängigen Vorschriften und der Not-
wendigkeit bei Rettungseinsätzen gerecht wird. Im Einzelfall ist das
nicht für jeden nachvollziehbar, entspricht jedoch dem geltenden
Recht und den technischen Vorschriften.
Inwieweit die Gresaubacher Straße zwischen Ende des 2. BA und
Beginn des 3. BA (Ende September 2015, Dauer 1 Jahr) kurzfristig
für den Durchgangsverkehr geöffnet wird, liegt nicht im Ermessen
der Gemeinde Schmelz.
Vor Baubeginn des 3. BA werden die Konzepte der weiteren Ver-
kehrslenkungen und Sperrungen den betroffenen Anliegern vorge-
stellt werden. Die Maßnahmen werden sich im Wesentlichen an den
Erfahrungen aus den vorangegangenen Bauabschnitten orientieren
und vom Kreis, der Polizei und dem Landesbetrieb für Straßenbau
festgelegt.
Der Bürgermeister: i. V. Josef Christ, 3. Beigeordneter
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Einladung zur offiziellen Eröffnung
der „Lebendigen Mitte Bettingen“

Nach einer Bauzeit von rund drei Jahren ist das Projekt „Lebendige
Mitte Bettingen“ abgeschlossen. Die Gesamtkosten in Höhe von
2,968 Mio. Euro werden zu 49,06 % aus dem „Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung - EFRE“ bezuschusst. Mit der denkmal-
gerechten Sanierung des „Alten Zollhauses“ wurde ein bedeuten-
der Teil Schmelzer Geschichte sichtbar gemacht. In einem moder-
nen Anbau wurden zusätzlich Räumlichkeiten für Beratungs- und
Vereinstätigkeit geschaffen. Der im französischen Stil gehaltene und
nach unserer Partnerstadt Mitry-Mory benannte Platz um das „Alte
Zollhaus“ stellt einen Ort der Begegnung für Jung und Alt dar.
Der Architekt des Projektes, Herr Roger Caspar, und Herr Dr. Schrei-
ber vom Landesdenkmalamt werden am Freitag, 28. August 2015,
um 19.00 Uhr im Multiplex das Ergebnis ihrer Arbeit in der Vor-
tragsveranstaltung

„Unnerschter Ecken“
Vom Städtebaulichen Missstand zur Lebendigen Mitte

Ein Beitrag zur Bau- und Entwicklungsgeschichte des Ortes
Schmelz

vorstellen. Herr Caspar und Herr Dr. Schreiber haben bei der Ver-
wirklichung des Projektes eng zusammengearbeitet. Neben der
geschichtlichen Bedeutung des „Alten Zollhauses“ erhalten die
Zuhörer einen Einblick in die Grundzüge des Projektes und ihre
gestalterische Umsetzung.
Am darauffolgenden Samstag, 29. August 2015, findet um 16.00
Uhr die offizielle Eröffnung der „Lebendigen Mitte Bettingen“ statt.
In einer Feierstunde werden Bürgermeister Armin Emanuel und
Madame Charlotte Blandiot-Faride, die Bürgermeisterin unserer
Partnerstadt, den Mitry-Mory-Platz offiziell der Öffentlichkeit über-
geben. Im Anschluss daran finden die Vorstellung des „Alten Zoll-
hauses“ sowie die Einsegnung durch Pfarrer Thomas Linnartz statt.
Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 30. August 2015, kann das
„Alte Zollhaus“ von 14.00 bis 17.00 Uhr besichtigt werden. Mit Un-
terstützung des Boulevereins 2013 Schmelz findet an diesem Tag
„Boulespielen für Jedermann“ statt. Bürgermeister Armin Emanu-
el und Madame Charlotte Blandiot-Faride werden um 14.00 Uhr
anboulen.
Die Bevölkerung ist recht herzlich eingeladen, an den Veranstal-
tungen teilzunehmen. An diesen Tagen haben Sie die Möglichkeit,
einen Eindruck von der Neugestaltung des „Unnerschten Eckens“
zu gewinnen und die Entwicklung des Projektes von Planung bis
Fertigstellung aus erster Hand zu erfahren.

Birg-Wanderung für Kinder
Sonntag, 30. August 2015
Am Sonntag, 30. August 2015, veranstaltet die Gemeinde Schmelz
in Kooperation mit dem ArchäologieServiceSaar eine archäologische
Wanderung zur Höhenbefestigung „Birg“. Die Wanderung ist spe-
ziell für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gedacht.
Treffpunkt ist um 15.00 Uhr am Wanderparkplatz „Birg“, am Ende
der Bahnhofstraße in Schmelz-Limbach. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich und die Wanderung ist kostenfrei.
Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen, die Mitnahme ei-
nes kleinen Snacks und von Getränken wird empfohlen. Dauer der
Veranstaltung bis ca. 17.00 Uhr.
Die Archäologin Dr. Edith Glansdorp nimmt die Kinder mit auf die
Spuren der Kelten und Römer und lässt die Sage vom „Birg-Peter“
wieder aufleben. Die Wanderstrecke führt über den seit 2013 be-

stehenden „Raubritterpfad“, der die Höhenbefestigung „Birg“ er-
schließt. Weitere Infos erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (06888)
580763.

War dies der Ausgang des Fluchttunnels des Birg-Peters?

Amtliche Bekanntmachung
Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz - Oberste Na-
turschutzbehörde - beabsichtigt, auf Grund des § 20 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 04. April 2006 (Amtsbl. S. 726), in
Verbindung mit den §§ 23, 26 und 32 II des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), jeweils in der derzeit
gültigen Fassung, das NATURA 2000-Gebiet 6407-307 „Wiesenland-
schaft bei Überroth“ als Naturschutzgebiet (N 6407-307) und Land-
schaftsschutzgebiet (L 6407-307) auszuweisen. Das Naturschutzge-
biet liegt in der Gemeinde Nonnweiler, Gemarkung Mühlfeld, der
Gemeinde Tholey, Gemarkungen Hasborn-Dautweiler und Überroth-
Niederhofen, und der Stadt Lebach, Gemarkung Dörsdorf, und um-
fasst ca. 132 ha. Das Landschaftsschutzgebiet liegt in der Gemeinde
Tholey, Gemarkungen Hasborn-Dautweiler, Überroth-Niederhofen,
Scheuern und Lindscheid sowie in der Gemeinde Schmelz, Gemar-
kungen Dorf im Bohnental und Limbach, und umfasst ca. 156 ha.
Der Entwurf des Verordnungstextes, die Erläuterungen, die Über-
sichtskarte sowie die Detailkarten 1:2000 liegen vom 31.08. bis
01.10.2015 (einschließlich) im Rathaus der Gemeinde Schmelz, Zim-
mer 1.06, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann
während der Auslegungsfrist bei der Gemeinde Schmelz Anregun-
gen und/oder Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift vor-
bringen, möglichst unter Verwendung des dort vorgehaltenen Form-
blattes.
Die Oberste Naturschutzbehörde prüft die fristgerecht vorgebrach-
ten Anregungen und Einwendungen und teilt den Betroffenen das
Ergebnis mit.
Schmelz, 21.08.2015
Der Bürgermeister: i. V. Josef Christ, 3. Beigeordneter

Entwurf
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Wiesenlandschaft
bei Überroth“ (L 6407-307/Teilflächen 2, 4 und 5)
Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländischen Naturschutz-
gesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. S. 726) in Verbindung mit § 22
Absätze 1 und 2, § 26 und 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz:
Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europaweit verpflich-
tenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz besonderer Lebensräume
und Arten. Die Mitgliedstaaten haben für ihren Anteil an Natura
2000-Gebieten Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als be-
sondere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länderübergreifende
Schutz gefährdeter wild lebender Pflanzen- und Tierarten zur Er-
haltung der biologischen Vielfalt (Biodiversität), das heißt der Viel-
falt der Arten, der genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosys-
teme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die Aufgabe der
Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, naturnah bewirtschafte-
ter Kulturlandschaften mit ihrer hohen Artenvielfalt. Die Landbe-
wirtschaftung ist also erwünscht und oftmals notwendig um den
„günstigen Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und
Arten zu gewährleisten.
Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum begann dabei jeweils
mit der Anerkennung eines Natura 2000-Gebietes durch die EU-
Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die Aufgabe
durch eine verantwortliche Nutzung der Flächen dazu beizutragen,
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dass sich der ökologische Zustand nicht verschlechtert (Verschlech-
terungsverbot).
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird vorrangig
durch Regelungen zur Bewirtschaftung in der Verordnung gesichert.
Die weiteren Erhaltungsziele - Wiederherstellung und Entwicklung
eines günstigen Erhaltungszustandes - sollen in erster Linie durch
einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten Managementplan er-
reicht werden.
Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den erfolgreichen
Schutz der Lebensräume und Arten unverzichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschränken, werden
durch finanzielle Hilfen für die Bewirtschafter sinnvoll ergänzt.
Die Europäische Union eröffnet durch die Verabschiedung der Agen-
da 2000 finanzielle Möglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe,
die durch eine naturschutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH-
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebensraumtypen und
Arten beitragen.
Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raumes (ELER) und das Finanzierungsinstrument für die Umwelt
(LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwartungen gerecht
zu werden, ist in den Natura 2000-Richtlinien geregelt, dass alle
sechs Jahre in den Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den
Erfolg der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen
erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse des allge-
meinen Monitorings beinhalten. Kommt ein Mitgliedsstaat seinen
aus den europäischen Richtlinien erwachsenen Verpflichtungen
nicht nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsin-
strumentarium in Form von Beschwerde- und Vertragsverletzungs-
verfahren.
§ 1 - Schutzgebiet
(1) Das Natura 2000-Gebiet „Wiesenlandschaft bei Überroth“ (6407-
307) besteht aus 5 Teilflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 288
ha. Die Teilflächen 1 und 3 werden unter der Bezeichnung „Wie-
senlandschaft bei Überroth“ (N 6407-307) als Naturschutzgebiet
und die Teilflächen 2, 4 und 5 unter der Bezeichnung „Wiesen-
landschaft bei Überroth“ (L 6407-307) als Landschaftsschutzgebiet
ausgewiesen.
(2) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit einer Größe von
ca. 156 ha wird zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Es trägt die
Bezeichnung Landschaftsschutzgebiet „Wiesenlandschaft bei Über-
roth“ (L 6407-307) und ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bun-
desnaturschutzgesetz) als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) in der derzeit
geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Tholey, Gemarkungen Has-
born-Dautweiler, Überroth-Niederhofen, Scheuern und Lindscheid
und in der Gemeinde Schmelz, Gemarkungen Dorf im Bohnental und
Limbach. Das Schutzgebiet gliedert sich in drei Teilbereiche mit Flä-
chen nördlich des Ortes Limbach, nördlich des Ortes Lindscheid
sowie westlich des Ortes Hasborn-Dautweiler.
(3) Das Schutzgebiet ist in der abgedruckten Übersichtskarte (Seite
7), die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch schwarze Umran-
dung gekennzeichnet. Die flurstückgenaue Abgrenzung ist in De-
tailkarten 1:2000 mit Flurstücknummern und Randsignatur, die
ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. Die-
se Karten und der Verordnungstext werden im Ministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz - Oberste Naturschutzbehörde -,
Saarbrücken, verwahrt. Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei
der Gemeinde Tholey und der Gemeinde Schmelz. Verordnungstext
und Karten können bei den genannten Stellen eingesehen werden.
(4) In den Detailkarten werden, soweit dies für die Anwendbarkeit
nachfolgender Regelungen erforderlich ist, die Lebensraumtypen
und deren Erhaltungszustände nach Anhang I und Artvorkommen
nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(5) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen durch das Schild
„Landschaftsschutzgebiet“ gekennzeichnet, dessen Aufstellung und
Bestand die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken zu dulden haben.
§ 2 - Schutzzweck
Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung
eines günstigen Erhaltungszustandes (Erhaltungsziele), einschließ-
lich der räumlichen Vernetzung, des prioritären Lebensraumtyps:
9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion,
der Lebensraumtypen:
6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungssta-
dien (Festuco- Brometalia), Subtyp 6214 Halbtrockenrasen san-
dig-lehmiger basenreicher Böden (Koelerio Phleion phleoides)
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und to-
nig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis
alpinen Stufe
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, San-
guisorba officinalis)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald
oder Eichen- Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Car-
pinetum]
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinteum,

und des Lebensraumes der Art:
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Entwicklung oder Wieder-
herstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts und der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit
der Landschaft.
§ 3 - Zulässige Handlungen und Nutzungen
(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet anderweitiger
Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulassungen, soweit der
Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird, folgende Nutzungen und
Handlungen zulässig
1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beachtung des § 3

Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 2 und zu diesem Zweck
auch das Ausbringen von Pflanzen oder Tieren,

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Ab-
sätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,
4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen auf Flächen mit

den Lebensraumtypen 6410 Pfeifengraswiesen, 6210 Kalk-Tro-
ckenrasen und deren Verbuschungsstadien (Subtyp 6214 Halb-
trockenrasen sandiglehmiger basenreicher Böden) und 6510
Magere Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand A); auf Flä-
chen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-Mähwie-
sen (Erhaltungszustand B und C) ist bei Neuanpflanzungen ein
Pflanzabstand von mindestens 15 x 15 m einzuhalten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beachtung des § 3
Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 und 2,

6. Jagd, ausgenommen auf Flächen mit Lebensraumtypen Maß-
nahmen mit dem Ziel jagdbare Wildtiere anzulocken bzw. inner-
halb des Schutzgebietes zu binden, wie zum Beispiel Kirrungen
oder Ablenkungsfütterungen, sowie die Anlage und Unterhal-
tung von Jagdschneisen und Wildäckern; zulässig ist die Errich-
tung von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in einfa-
cher Holzbauweise,

7. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Jagdhunde zum Zwecke
der Nachsuche oder bei Bewegungsjagden, um Hütehunde im
Rahmen der Weideführung oder um Diensthunde im Einsatz,
soweit erforderlich, handelt,

8. Ein- und Nachsaaten im erforderlichen Umfang zur Behebung
von Wildschäden, auf Flächen mit Lebensraumtypen nur bei dem
Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-Mähwiesen und aus-
schließlich mit Glatthafer (herkunftsgesichertes Saatgut aus der
Herkunftsregion 9) oder Samen des aus dem gleichen FFH-Le-
bensraumtyp im Gebiet gewonnenen Heus,

9. Nutzung und, soweit erforderlich, zweckgebundene Beschilde-
rung rechtmäßig bestehender Wege - einschließlich ökopäda-
gogisch ausgerichteter Lehr- und Erlebnispfade -, Straßen, Lei-
tungen und Einrichtungen,

10. fischereiliche Nutzung der Gewässer im bisherigen Umfang im
Rahmen bestehender Nutzungsrechte und Pachtverträge unter
Beachtung des Absatzes 2 Nr. 1 und, soweit erforderlich, die
zweckgebundene Beschilderung,

11. Verkehrssicherungsmaßnahmen und Arbeiten zur Unterhaltung
und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Anlagen, Wege,
Leitungen (einschließlich Leitungstrassen) und Einrichtungen
im Rahmen des jeweils auf Grund fachspezifischer Vorgaben
erforderlichen Umfangs in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Feb-
ruar; die Befristung gilt nicht bei Gefahr im Verzug,

12. Arbeiten zur Unterhaltung von Gewässern in der Zeit vom 15.
Juli bis 15. Oktober. Die Arbeiten sind dem Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz spätestens vier Wochen vor Beginn
anzuzeigen. Bei Gefahr im Verzug gelten die Fristen nicht,

13. Erdarbeiten zur Sicherung, wissenschaftlichen Dokumentation
und Bergung von Bodendenkmälern nach § 20 des Saarländi-
schen Denkmalschutzgesetzes vom 19. Mai 2004 (Amtsbl. S.
1498) in der derzeit geltenden Fassung im Einvernehmen mit
der Obersten Naturschutzbehörde,

14. Rad fahren und Reiten auf vorhandenen Wegen.
(2) Darüber hinaus sind zulässig:
1. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6430 Feuchte Hochstau-

denfluren
die fischereiliche Nutzung der Gewässer im bisherigen Umfang
im Rahmen bestehender Nutzungsrechte und Pachtverträge,
einschließlich der zweckgebundenen Beschilderung, unter der
Maßgabe, dass keine Besatzmaßnahmen durchgeführt werden
und keine Fütterung der Fische erfolgt.

2. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6210 Kalk-Trockenrasen
und deren Verbuschungsstadien (Subtyp 6214 Halbtrocken-
rasen sandig-lehmiger basenreicher Böden)
a) Mähen erst nach dem Abblühen einer der folgenden Arten

im zugeordneten Mindestanteil:
Wund-Klee (Anthyllis vulneraria) vollständig,
Futter-Esparsette (Onobrychis viciifolia) zu zwei Dritteln,
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) zu zwei Dritteln,
Zittergras (Briza media) zu zwei Dritteln,
Zottiger Klappertopf (Rhinanthus alectorolophus) zu zwei
Dritteln,
Aufrechte Trespe (Bromus erectus) zur Hälfte
oder ersatzweise: Mähen ab dem 1. Juli,

b) Beweidung, sofern sie die flächenbezogenen Vorgaben des
Managementplans beachtet.
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3. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6410 Pfeifengraswiesen
a) Einschüriges Mähen erst nach dem Abblühen einer der fol-

genden Arten im zugeordneten Mindestanteil:
Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) zu zwei
Dritteln,
Sumpf-Pippau (Crepis paludosa) zu zwei Dritteln,
Zittergras (Briza media) vollständig,
Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea) vollständig
oder ersatzweise: Mähen ab dem 1. Juli,

b) Beweidung
- bei Erhaltungszustand C,

sofern es sich um eine am Aufwuchs bemessene Nachbe-
weidung vom 1. August bis zum 31. Oktober oder Wand-
erschäferei (Hütehaltung) handelt unter den Maßgaben,
dass keine Zufütterung erfolgt, eine Weideruhe vom 1.
November bis zum 31. März eingehalten wird sowie Ru-
hephasen von mindestens sechs Wochen zwischen den
Weidegängen bei Rotationskoppelweide und Wanderschä-
ferei eingehalten werden.

- Die Beweidung bestehender Dauerweiden kann, sofern
hierdurch der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps
gewahrt bleibt, im Rahmen eines mit den bewirtschaften-
den Landwirten abgestimmten Managementplans gere-
gelt werden. Die darin vereinbarten Maßnahmen sind
durch die oberste Naturschutzbehörde oder die von ihr be-
auftragte Stelle spätestens nach Ablauf von sechs Jahren
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen,

c) Walzen oder Eggen ausschließlich zur Beseitigung von Wild-
schäden.

4. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-
Mähwiesen, (Erhaltungszustand A)
a) Mähen erst nach dem Abblühen einer der folgenden Arten

im zugeordneten Mindestanteil:
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) zur Hälfte,
Futter-Esparsette (Onobrychis viciifolia) zur Hälfte,
Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor) zur Hälfte,
Schwarze Teufelskralle (Phyteuma nigrum) zur Hälfte,
Knaul-Gras (Dactylis glomerata) zu einem Drittel,
Wiesen-Pippau (Crepis biennis) zu einem Drittel
oder ersatzweise: Mähen ab dem 15. Juni,

b) Walzen oder Eggen bis zum 1. März,
c) Walzen oder Eggen bis zum 1. April, sofern nicht mehr als

50 % der Fläche des Lebensraumtyps behandelt werden,
d) Beweidung, sofern es sich um eine am Aufwuchs bemesse-

ne Nachbeweidung vom 1. August bis zum 31. Oktober oder
Wanderschäferei (Hütehaltung) handelt unter den Maßga-
ben, dass keine Zufütterung erfolgt, eine Weideruhe vom 1.
November bis zum 31. März eingehalten wird sowie Ruhe-
phasen von mindestens sechs Wochen zwischen den Wei-
degängen bei Rotationskoppelweide und Wanderschäferei
eingehalten werden.

5. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-
Mähwiesen, (Erhaltungszustand B)
a) Mähen erst nach dem Abblühen einer der folgenden Arten

im zugeordneten Mindestanteil:
Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) zur Hälfte,
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) zur Hälfte,
Futter-Esparsette (Onobrychis viciifolia) zur Hälfte,
Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor) zur Hälfte,
Wiesen-Klee (Trifolium pratense) zur Hälfte,
Knaul-Gras (Dactylis glomerata) zu einem Drittel,
Margerite (Leucanthemum vulgare) zu einem Drittel,
Wiesen-Pippau (Crepis biennis) zu einem Drittel
oder ersatzweise: Mähen ab dem 15. Juni,

b) am Entzug durch Ernte bemessene Düngung unter Verzicht
auf das Aufbringen organischen Flüssigdüngers, soweit
dadurch der Erhaltungszustand gemäß Detailkarte zur Ver-
ordnung nicht verschlechtert wird,

c) Walzen oder Eggen bis zum 1. März,
d) Walzen oder Eggen bis zum 1. April, sofern nicht mehr als

50 % der Fläche des Lebensraumtyps behandelt werden; die
Flächenbeschränkung gilt nicht für Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Wildschäden,

e) Beweidung, sofern es sich um eine am Aufwuchs bemesse-
ne Nachbeweidung vom 1. August bis zum 31. Oktober oder
Wanderschäferei (Hütehaltung) handelt unter den Maßga-
ben, dass keine Zufütterung erfolgt, eine Weideruhe vom 1.
November bis zum 31. März eingehalten wird sowie Ruhe-
phasen von mindestens sechs Wochen zwischen den Wei-
degängen bei Rotationskoppelweide und Wanderschäferei
eingehalten werden,

f) Die Beweidung bestehender Dauerweiden kann, sofern
hierdurch der günstige Erhaltungszustand des Lebensraum-
typs gewahrt bleibt, im Rahmen eines mit den bewirtschaf-
tenden Landwirten abgestimmten Managementplans gere-
gelt werden. Die darin vereinbarten Maßnahmen sind durch
die oberste Naturschutzbehörde oder die von ihr beauftrag-
te Stelle spätestens nach Ablauf von sechs Jahren zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

6. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-
Mähwiesen, (Erhaltungszustand C)

a) Mähen erst nach dem Abblühen einer der folgenden Arten
im zugeordneten Mindestanteil:
Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) zur Hälfte,
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) zur Hälfte,
Futter-Esparsette (Onobrychis viciifolia) zur Hälfte,
Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor) zur Hälfte,
Wiesen-Klee (Trifolium pratense) zur Hälfte,
Knaul-Gras (Dactylis glomerata) zu einem Drittel,
Margerite (Leucanthemum vulgare) zu einem Drittel,
Wiesen-Pippau (Crepis biennis) zu einem Drittel
oder ersatzweise: Mähen ab dem 15. Juni,

b) am Entzug durch Ernte bemessene Düngung, soweit dadurch
der Erhaltungszustand gemäß Detailkarte zur Verordnung
nicht verschlechtert wird,

c) Walzen oder Eggen bis zum 1. März, d) Walzen oder Eggen
bis zum 1. April, sofern nicht mehr als 50 % der Fläche des
Lebensraumtyps behandelt werden; die Flächenbeschrän-
kung gilt nicht für Maßnahmen zur Beseitigung von Wild-
schäden,

e) Beweidung, sofern sie die flächenbezogenen Vorgaben des
Managementplans beachtet,

f) die Beweidung bestehender Dauerweiden kann, sofern
hierdurch der günstige Erhaltungszustand des Lebensraum-
typs gewahrt bleibt, im Rahmen eines mit den bewirtschaf-
tenden Landwirten abgestimmten Managementplans gere-
gelt werden.
Die darin vereinbarten Maßnahmen sind durch die Oberste
Naturschutzbehörde oder die von ihr beauftragte Stelle
spätestens nach Ablauf von sechs Jahren zu überprüfen und
gegebenenfalls anzupassen.

7. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere Flachland-
Mähwiesen und auf Flächen ohne Lebensraumtypen und Vor-
kommen der Art 1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
a) Mahd, sofern mindestens 5 % des Schlages jährlich als Alt-

grasfläche erhalten werden,
b) Walzen oder Eggen bis zum 1. März,
c) Walzen oder Eggen bis zum 1. April, sofern nicht mehr als

50 % der Fläche des Lebensraumtyps behandelt werden; die
Flächenbeschränkung gilt nicht für Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Wildschäden,

d) Beweidung, sofern sie ausschließlich mit Rindern, Eseln oder
Pferden als Rotationskoppelweide ab 1. Juli, als Nachbewei-
dung ab 1. August oder als Huteweide mit Schafen oder Zie-
gen unter Beachtung einer generellen Weideruhe zwischen
dem 1. November und dem 31. März erfolgt,

e) Die Beweidung bestehender Dauerweiden kann, sofern
hierdurch der günstige Erhaltungszustand des Lebensraum-
typs gewahrt bleibt, im Rahmen eines mit den bewirtschaf-
tenden Landwirten abgestimmten Managementplans gere-
gelt werden. Die darin vereinbarten Maßnahmen sind durch
die oberste Naturschutzbehörde oder die von ihr beauftrag-
te Stelle spätestens nach Ablauf von sechs Jahren zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz veröffentlicht
Steckbriefe der unter den Nummern 2-6 genannten Arten mit Bil-
dern und Beschreibungen auf seiner Homepage. Auf Wunsch wer-
den diese auch in Druckform zur Verfügung gestellt.
(3) Darüber hinaus ist im Rahmen der forstwirtschaftlichen Boden-
nutzung unter Beachtung der Grundsätze der guten fachlichen Pra-
xis zulässig:
auf Flächen mit den Lebensraumtypen 9160 Sternmieren-Eichen-
Hainbuchenwälder, 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder und
9180 Schlucht- und Hangmischwälder die Bewirtschaftung unter
Beachtung folgender Maßgaben:
a) Bäume mit Großhöhlen oder Fortpflanzungs- oder Ruhestätten

besonders geschützter Arten werden nicht genutzt,
b) ein angemessener Anteil an stehendem und liegendem Biotop-

holz (Bruch- und Totholz) in Höhe von mindestens 5 % des Durch-
schnittsvorrats je Hektar Holzbodenfläche wird gewährleistet,

c) auf den flächenhaften Chemie- und Düngereinsatz wird ver-
zichtet,

d) es erfolgt keine Mahd von Waldwiesen vor dem 15. Juli und von
Wegsäumen von Juni bis August,

e) Waldwiesen und sonstige Waldlichtungen werden nicht aufge-
forstet,

f) es erfolgt keine künstliche Erhöhung des Anteils nicht heimi-
scher oder nicht lebensraumtypischer Baumarten

§ 4 - Unzulässige Handlungen und Nutzungen
(1) Unzulässig sind alle Veränderungen und Störungen, die das Land-
schaftsschutzgebiet in den für den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen erheblich beeinträchtigen können.
Insbesondere ist es unzulässig:
1. Flächen trocken zu legen, einschließlich dem Bau von Drainagen,
2. Brach- und Dauergrünlandflächen umzubrechen,
3. auf Flächen mit im Schutzzweck aufgeführten Lebensraumty-

pen Pestizide anzuwenden und Wanderschafherden zu pferchen,
4. pyrotechnische Artikel oder künstlich gerichtete Lichtstrahlen (La-

ser) anzuwenden oder in das Schutzgebiet einwirken zu lassen,
5. Wohnwagen oder Container aufzustellen, zu lagern, Feuer an-

zumachen sowie Wagen und Krafträder außerhalb dafür zuge-
lassener Anlagen zu parken,

6. Motorsport- und sonstige Veranstaltungen durchzuführen,
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7. bauliche oder sonstige Anlagen zu errichten, auch solche, die
baurechtlich verfahrensfrei sind; ausgenommen an die Land-
schaft angepasste Hochsitze in einfacher Holzbauweise,

8. wild wachsende Pflanzen zu entfernen oder auf andere Weise
zu schädigen, nicht jagdbare wild lebende Tiere mutwillig zu
beunruhigen, zu fangen oder zu töten sowie Puppen, Larven
Eier oder Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen
oder zu beschädigen,

9. Hängegleiter, Gleitdrachen, Modellflugzeuge und Multikopter zu
starten, zu landen und den Flugbetrieb mit ihnen auszuüben.

(2) Über Absatz 1 hinaus ist es unzulässig:
1. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6430 Feuchte Hochstau-

denfluren
a) Bereiche von Röhricht- und Schwimmblattgesellschaften mit

Booten zu befahren,
b) Wasserpflanzen- oder Röhrichtbestände zu mähen oder zu

entfernen,
c) das Gewässer und seine Ufer zu kalken,
d) zu mähen,
e) zu beweiden.

2. Flächen mit dem Lebensraumtyp 6210 Kalk-Trockenrasen und
deren Verbuschungsstadien (Subtyp 6214 Halbtrockenrasen
sandig-lehmiger basenreicher Böden) zu düngen.

3. Flächen mit den Lebensraumtypen 6410 Pfeifengraswiesen 6510
Magere Flachland-Mähwiesen (Erhaltungszustand A) zu dün-
gen oder zu kalken.

§ 5 - Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen
(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvorkommen und de-
ren Habitatstrukturen sowie zur Bewirtschaftung erfolgen in Ma-
nagementplänen, die von der Obersten Naturschutzbehörde oder
der von ihr beauftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirtschafte-
ten Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der Nutzungs-
berechtigten.
Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Managementplä-
ne bzw. Teilen der Managementpläne durch den SaarForst Landes-
betrieb im Einvernehmen mit der Obersten Naturschutzbehörde oder
der von ihr beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten erfolgt die Erstel-
lung der Managementpläne im Benehmen mit den Zweckverbän-
den und dem Bundesamt für Naturschutz.
(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwillige weiterge-
hende Maßnahmen und Nutzungen dar.
(3) Die jeweils geltende Fassung des Managementplans ist durch
die Oberste Naturschutzbehörde oder die von ihr beauftragte Stelle
entsprechend zu kennzeichnen und dauerhaft zu verwahren.
(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem Management-
plan nach Absatz 3 enthalten sind, werden unter Aufsicht der Obers-
ten Naturschutzbehörde oder der von ihr beauftragen Stelle durch
diese oder in deren Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch
den SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweckverbände
für die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten auch durch die
Zweckverbände durchgeführt. Von einem Managementplan nach
Absatz 3 abweichende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen be-
dürfen der vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutzbe-
hörde oder der von ihr beauftragten Stelle.. Bei Verpachtung der im
Eigentum der Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durch-
führung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder des Bun-
des befindlichen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des Manage-
mentplans für die betroffene Fläche zu beachten und in den Pacht-
vertrag aufzunehmen.
§ 6 - Ausnahmen, Anordnungsbefugnis
(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor Inkrafttreten
dieser Verordnung rechtmäßig durchgeführte Nutzung Ausnahmen
von Beschränkungen und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzu-
lässigkeit gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck nicht
beeinträchtigt wird.
Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann die oberste Na-
turschutzbehörde Ausnahmen zulassen, wenn dadurch der Schutz-
zweck nicht beeinträchtigt wird.
§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 des Bundesna-
turschutzgesetzes oder um einen Plan im Sinne des § 36 des Bun-
desnaturschutzgesetzes sind die diesbezüglichen Verfahrensrege-
lungen des Saarländischen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine Beeinträchti-
gung des Erhaltungszustandes des Lebensraumtyps oder der Art
eingetreten ist oder begründet zu erwarten ist, kann das Landes-
amt für Umwelt- und Arbeitsschutz Anordnungen treffen, um die
Erhaltung oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes sicher
zu stellen.
§ 7 - Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Nummer 5 des Saarlän-
dischen Naturschutzgesetzes handelt, wer in dem Schutzgebiet
vorsätzlich oder fahrlässig gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 ver-
stößt.
§ 8 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt
des Saarlandes in Kraft. Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeich-
neten Flächen tritt gleichzeitig die Verordnung über die Landschafts-
schutzgebiete im Landkreis Saarlouis vom 31. März 1977 (Amtsbl.

S. 405) und die Verordnung über die Ausweisung von Landschafts-
schutzgebieten im Landkreis St. Wendel vom 12. August 1976 (Amts-
bl. S. 905) in der jeweils geltenden Fassung außer Kraft.
Saarbrücken, den ………………….
Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz: Jost

Erläuterungen zur nationalen Unterschutzstellung von Natura
2000-Gebieten
Das am 01. März 2010 in Kraft getretene Bundesnaturschutzgesetz
legt in § 20 abweichungsfest die Schutzkategorien fest, mit denen
Teile von Natur und Landschaft geschützt werden können.
Der Verpflichtung des Art. 4 (4) der RICHTLINIE 92/43/EWG DES
RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom
22.07.1992 S. 7) bzw. des Artikels 3 der RICHTLINIE 2009/147/EG
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. No-
vember 2009 (kodifizierte Fassung) über die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000-Gebiet) bzw. Gebiete
mit Lebensstätten und Lebensräumen von Vogelarten des Anhangs
1 der Vogelschutzrichtlinie als besondere Schutzgebiete auszuwei-
sen, kann deshalb nicht mehr mit der bis zum 1. März 2010 im Saar-
land nach Landesrecht möglichen Schutzkategorie „Natura 2000-
Schutzgebiet“ nachgekommen werden.
Zweck der Einzelverordnungen ist jeweils die Bewahrung oder Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes und der Ar-
ten von gemeinschaftlichem Interesse bzw. die Erhaltung und Wie-
derherstellung der Lebensstätten und Lebensräume der unter Arti-
kel 1 der Vogelschutzrichtlinie fallenden Vogelarten.
Damit wird die rechtssichere Ausgestaltung des Verschlechterungs-
verbots erreicht. Ein weiterer Schutzzweck kann sich aus bestehen-
den Verordnungen für Naturschutz- beziehungsweise Landschafts-
schutzgebiete innerhalb der Natura 2000-Gebiete oder aus § 23 be-
ziehungsweise 26 des Bundesnaturschutzgesetzes (allgemeine
Schutzziele) ergeben.

Pflichtprüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014
des Eigenbetriebes Wohnbauland- und Gewerbeflä-
chenerschließungsbetrieb der Gemeinde Schmelz
Bilanz zum 31.12.2014
Einstimmig stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung vom
23.07.2015 der vorgelegten Jahresbilanz 2014, die eine Bilanzsum-
me von 2.177.352,42 Euro, Erträge von 216.802,71 Euro, Aufwen-
dungen von 840.282,89 Euro und einen Verlust von 623.480,18 Euro
aufweist, sowie dem Lagebericht und dem Anhang zum Jahres-
abschluss 2014 zu. Unter Berücksichtigung der Verlustausgleichs-
zahlung aus dem Haushalt in Höhe von 170.000 Euro verbleibt ein
Verlust von 453.480,18 Euro. Dieser ist auf neue Rechnung vorzu-
tragen.
Abschließendes Prüfungsergebnis (Auszug):
„Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich mit
Datum vom 30. April 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt:
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und
vermittelt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes
und stellt die Chancen und die Risiken der künftigen Entwicklung
zutreffend dar.“
Saarbrücken, 30. April 2015
Büro Hafner, Wirtschaftsprüfung
Hafner, Wirtschaftsprüfer
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Schulnachrichten

Montag - Freitag ....................................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Montag ................................................................ 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch ............................................................. 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag ................................................................. 14.00 - 16.00 Uhr

Beachten Sie bitte die besonderen Öffnungszeiten des Standesamtes!
... des Standesamtes

Montag - Freitag ................................................. 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch ............................................................. 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag ................................................................. 14.00 - 16.00 Uhr

... der Gemeindebücherei Dorf (alte Schule Dorf)
Donnerstag (außer Ferien) ................................ 17.00 - 18.00 Uhr

Der Jahresabschluss und Lagebericht des Wohnbauland- und Ge-
werbeflächenerschließungsbetriebes der Gemeinde Schmelz für das
Jahr 2014 liegt im Zeitraum vom 24.08. bis 01.09.2015 im Zimmer
2.12 des Rathauses Schmelz öffentlich aus.
Der Bürgermeister als Werkleiter: i. V. Josef Christ, 3. Beigeordneter

Fahrtkostenzuschuss für kinderreiche Familien
Anträge auf Unterstützung durch den Landkreis bis 31. Oktober
2015 stellen - Der Landkreis Saarlouis bezuschusst auch für das
Schuljahr 2014/2015 Fahrtkosten von Familien mit drei und mehr
Kindern. Eine Förderung erfolgt nur, wenn mindestens zwei Kinder
öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Diese freiwillige Leistung des Landkreises ist vorgesehen für Fami-
lien, die ihren Wohnsitz im Landkreis Saarlouis haben, ansonsten
keinen Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten haben und deren
Jahreseinkommen unterhalb der festgesetzten Einkommensgrenzen
(Alleinerziehende bis 25.000 Euro/Verheiratete bis 50.000 Euro) liegt.
Anträge auf Unterstützung durch den Landkreis sind bis 31. Okto-
ber 2015 zu stellen.
Antragsformulare sowie weitere Informationen können im Internet
unter www.kreis-saarlouis.de unter dem Link Soziales/Koordinie-
rungsstelle Soziale Kommunalentwicklung/Fahrtkosten ÖPNV her-
untergeladen werden.
Auskunft unter Tel. (06831) 444-242.
Die Öffnungszeiten sind montags von 8.30 bis 12.00 Uhr, mittwochs
geschlossen, dienstags, donnerstags und freitags ist jeweils von 8.30
bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet.
(pdl)

Grundschule Schmelz
An die Eltern der Schulneulinge, die an der Schulbuchausleihe im kom-
menden Schuljahr teilgenommen haben: Die Buchpakete der Schul-
neulinge können am Freitag, 04.09.2015, im Schulgebäude in der Saar-
brücker Str. 37 in Schmelz zu folgenden Zeiten abgeholt werden:
17.00 bis 18.00 Uhr: die SchülerInnen, die in Schmelz eingeschult
werden,
18.00 bis 18.30 Uhr: die SchülerInnen, die in der Dependance in Lim-
bach eingeschult werden.
Die Buchpakete der SchülerInnen aus den 2., 3. und 4. Klassen er-
halten ihre Buchpakete am ersten Schultag in ihrer Klasse.
Ich wünsche allen noch weiterhin schöne Ferien und einen guten
Start ins neue Schuljahr.
Kornelia Scholtes, Schulbuchkoordinatorin

schmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faberschmelz@verlag-faber.de.de.de.de.de
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Sport-Ring Schmelz

Feuerwehr-Informationen

Freiw. Feuerwehr Schmelz - Lbz. Schmelz
www.lbz-schmelz.feuerwehr-schmelz.de
Termine August:
23.08.: 11.00 Uhr, Frühschoppen bei den „Bergmannsbuben“ auf
dem Renges; Bekleidung: T-Shirt oder Jacke, je nach Witterung
Ralf Schwarz, stellv. Schriftführer

Freiw. Feuerwehr Schmelz - Lbz. Limbach
www.feuerwehr-limbach.org
Termine Aktive
Fr., 21.08., 19.00 Uhr, Übung
Sa., 05.09., 16.00 Uhr, Jahreshauptübung der Gemeinde Schmelz,
Treff: 15.15 Uhr am Gerätehaus Limbach
Mo., 21.09., 18.45 Uhr, Gemeindefunkübung in Michelbach, Treff:
18.30 Uhr am  Gerätehaus Limbach
Termine Jugendfeuerwehr
www.jugendfeuerwehr-limbach.de
So., 23.08., 14.00 Uhr, Besuch Kletterpark Weiskirchen
Während den Sommerferien findet keine Übung statt!
Andreas Koch, Schriftführer

Freiw. Feuerwehr Schmelz - Lbz. Primsweiler
Am Dienstag, 25.08., findet unsere erste Übung statt. Treffpunkt:
18.45 Uhr, Gerätehaus Primsweiler, Beginn: 19.00 Uhr.
Elmar Buchholz, Löschbezirksführer

Urlaubszeit:
DRK braucht viele Blutspender!
Besonders in der Ferien- und Urlaubszeit
herrscht stets Mangel an Blutkonserven für die
Behandlung von Kranken und Unfallopfern.
Auch aufgrund der extremen Wetterlage in den
letzten Wochen möchten wir Sie herzlich bit-
ten, an einem der nachfolgenden Blutspendet-
ermine teilzunehmen:
Di., 25.08.: 16.00-20.00 Uhr, Kulturhaus Hüt-
tersdorf
Mi., 09.09.: 16.00-20.00 Uhr, Kettelerschule
Schmelz
Di., 15.09.: 16.30-20.00 Uhr, Talbachhalle Lim-
bach
Ihr DRK-Ortsverein Schmelz: i. A. Herbert
Engstler

CDU-Gemeindeverband Schmelz
www.cdu-schmelz.de
Vorankündigung: Sitzung des CDU-Gemeindeverbandsvorstands
am Dienstag, 01.09.2015, 19.00 Uhr, Gasthaus Kallenborn, Dorf im
Bohnental.
60 Jahre CDU-Gemeindeverband Schmelz - Am 6. September 2015
feiert unser Gemeindeverband sein 60-jähriges Bestehen. Der Fest-
akt beginnt um 8.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Filialkirche
Maria Königin Primsweiler, dann spielt das Jugendorchester des
Musikvereins Schmelz zum Frühschoppen und anschließend tref-
fen wir uns zum Mittagessen im Hotel-Restaurant „Frischbier’s“.
Ehrengast an diesem Tag wird der saarländische Finanzminister
Stephan Toscani, MdL, sein, der die Ehrung langjähriger CDU-Mit-
glieder vornehmen wird. Es ergeht herzliche Einladung.
Nicolas Lorenz, Gemeindeverbandsvorsitzender

Trainingsausfall
in den Hallen der Gemeinde Schmelz
Wegen der Durchführung von Veranstaltungen stehen folgende
Hallen zu den jeweils angegebenen Zeiten für den Trainingsbetrieb
nicht zur Verfügung:

Primshalle in Schmelz
Freitag, 09. Oktober 2015,
Freitag, 23. Oktober 2015,
Freitag, 06. November 2015.

Talbachhalle in Limbach
Dienstag, 15. September 2015,
Montag, 09. November 2015,
Dienstag, 08. Dezember 2015.

Kulturhaus in Hüttersdorf
Montag, 24. August, ab 19.00 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 25.
August 2015,
Mittwoch, 02. September, bis einschließlich Montag, 07. September 2015,
Montag, 21. September 2015,
Donnerstag, 22. Oktober 2015,
Montag, 09. November, bis einschließlich Donnerstag, 12. Novem-
ber 2015, jeweils ab 19.30 Uhr,
Donnerstag, 19. November 2015,
Montag, 23. November, ab 19.00 Uhr, bis einschließlich Dienstag,
24. November 2015,
Mittwoch, 16. Dezember 2015.

Schulturnhalle Stefanschule in Schmelz
Donnerstag, 03. Dezember, bis einschließlich Freitag, 04. Dezember 2015.

Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Turn- und Mehrzweckhallen
in den Sommerferien geschlossen
Noch bis einschließlich Sonntag, 06. September 2015, sind fol-
gende Turn- und Mehrzweckhallen für den Trainingsbetrieb
geschlossen:
- alle gemeindeeigenen Turnhallen
- die Schulturnhalle der Kettelerschule Schmelz
- die Talbachhalle Limbach
- die Primshalle Schmelz.
Wir bitten die betroffenen Vereine um Verständnis.
Der Bürgermeister: Armin Emanuel

Achtung! Wichtiger Aufruf an alle Vereine und Grup-
pierungen bezüglich Trainingszeiten in den Hallen
der Gemeinde Schmelz
Hallenbelegungspläne für das Winterhalbjahr 2015/2016
Ab 01. Oktober 2015 treten die Hallenbelegungspläne für das Win-
terhalbjahr 2015/2016 in Kraft, die bis zum 31. März 2016 gelten.
Um zu verhindern, dass Vereine/Gruppierungen Zeiten blockieren,
die bereits seit Jahren im Plan stehen, jedoch nicht mehr genutzt
werden (z. B. wegen Auflösung einer Gruppe usw.), bitten wir alle
Vereine bzw. Gruppierungen, ihre Trainingszeiten für das Winter-
halbjahr 2015/2016 neu zu melden.
Trainingszeiten, die im letzten Winterplan angegeben waren, jetzt
aber nicht neu gemeldet werden, werden im zukünftigen Win-
terplan auch nicht mehr berücksichtigt!
Die bisherigen Zeiten können Sie im unten abgedruckten Winterplan
2014/2015 entnehmen. Eventuelle Änderungswünsche können natür-
lich auch gemeldet werden. Alle Zeiten mit Angabe des Vereins, der
Sparte und Unterscheidung Kinder/Jugendliche/Erwachsene müssen
spätestens bis zum 02. September 2015 schriftlich per Post, per Fax
an (06887) 7834 oder per E-Mail an a.paulus@schmelz.de bei der Ge-
meindeverwaltung, Frau Paulus, eingereicht werden.
Wichtig für Vereine mit Pflichtspielbetrieb: Sobald der Spielplan
endgültig festgelegt worden ist, reichen Sie diesen bitte ein.
Winfried Frank, Vorsitzender des Sportring Schmelz

Winterhalbjahr 2014/2015 (letzter Winterplan)
Primshalle Zeit
Montag
SF Hüttersdorf, Jugend 16.00-17.00 Uhr (3/3)
SF Hüttersdorf, Jugend 17.00-19.00 Uhr (1/3)
TL Hüttersdorf, Volleyball, Jugend 17.00-19.00 Uhr (1/3)
SG Schmelz, Badminton, Schüler 17.00-19.00 Uhr (1/3)
TL Hüttersdorf, Volleyball, Jugend 19.00-20.30 Uhr (1/3)
HC 77 Schmelz, Jugend 19.00-20.30 Uhr (2/3)
HC 77 Schmelz, Aktive 20.30-22.00 Uhr (3/3)
Dienstag
HC 77 Schmelz, Jugend 16.00-18.30 Uhr (3/3)
LC Schmelz/TLH, Jugend 18.30-20.30 Uhr (3/3)
HC 77 Schmelz, Aktive 20.30-22.00 Uhr (3/3)
Mittwoch
HC 77 Schmelz, Jugend 15.30-19.30 Uhr (3/3)
HC 77 Schmelz, Jugend 19.30-20.30 Uhr (1/3)
SG Schmelz, Badminton, Schüler 19.30-20.30 Uhr (2/3)
SG Schmelz, Badminton, Erwachsene 20.30-22.00 Uhr (3/3)
Donnerstag
HC 77 Schmelz, Jugend 16.00-17.00 Uhr (3/3)
TLH und LC Schmelz, Jugend 17.00-19.00 Uhr (3/3)
HC 77 Schmelz, Aktive 19.00-22.00 Uhr (3/3)
Freitag
HC 77 Schmelz, Jugend 16.00-20.00 Uhr (3/3)
HC 77 Schmelz, Aktive 20.00-21.30 Uhr (3/3)

Fortsetzung Seite 12!

Politische Parteien





Seite 12 Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Schmelz Nr. 34/2015

Schulturnhalle Stefanschule
Montag
1. FC Schmelz, Jugend 16.30-17.45 Uhr
TTC Schmelz, Schüler und Jugend 17.45-19.30 Uhr
TLH Ambulante Herzgruppe 19.30-20.30 Uhr
Kneippverein, Aerobic, Erwachsene 20.30-21.30 Uhr
Dienstag
1. FC Schmelz, Jugend 16.30-17.30 Uhr
Kneippverein,
Gesundheitsgymnastik, Erwachsene 17.30-18.30 Uhr
Kneippverein, Aerobic, Erwachsene 18.30-19.30 Uhr
Kneippverein, Zumba, Erwachsene 19.30-20.30 Uhr
TV 77 Schmelz 20.30-21.30 Uhr
Mittwoch
1. FC Schmelz, Jugend 16.30-18.00 Uhr
TTC Schmelz, Schüler und Jugendliche 18.00-22.00 Uhr
Donnerstag
1. FC Schmelz, Jugend 16.30-18.00 Uhr
Katholische Jugend, Erwachsene 18.00-20.00 Uhr
Frauenturngemeinschaft Schmelz 88 20.00-21.30 Uhr
Freitag
LC Schmelz, Jugend 16.30-20.00 Uhr
TTC Schmelz, Aktive 20.00-22.00 Uhr
Samstag
TC Schmelz, Jugend/Kirchenchor Bettingen,
Tanzgruppen Kinder 09.00-14.00 Uhr
TTC Schmelz, Pflichtspiele Jugend 14.00-18.00 Uhr
TTC Schmelz, Pflichtspiele Aktive 18.00-22.00 Uhr
Sonntag
Freiwillige Feuerwehr, Jugend 10.00-14.00 Uhr
KKJA Tanzmariechen 15.00-17.00 Uhr
Hobbygruppe Fanta 4, Erwachsene 17.00-19.00 Uhr
freie Zeit 19.00-22.00 Uhr
Montag
TV Schmelz, Gymnastikgruppe Frauen 15.30-16.30 Uhr
SG Schmelz, Eltern und Kind 16.30-18.30 Uhr
SG Schmelz, Ju-Jutsu Erwachsene 19.00-20.30 Uhr
Radverein Möve, Erwachsene 20.30-22.00 Uhr
Dienstag
SG Schmelz, Trampolin, Schüler 16.30-19.00 Uhr
TV Schmelz, Gymnastikgruppe Frauen 19.30- 20.30 Uhr
TL Hüttersdorf, Fitnesstraining Erwachsene 20.30-22.00 Uhr
Mittwoch
SG Schmelz, Trampolin Schüler 16.00-17.30 Uhr
SG Schmelz, Judo, Schüler 17.30-21.30 Uhr
Donnerstag
Kneippverein Schmelz,
Tanzgruppe, Erwachsene 17.30-19.00 Uhr
SG Schmelz, Völkerball, Erwachsene 19.00-20.30 Uhr
TV Schmelz, Gymnastikgruppe Frauen 20.30-21.30 Uhr
Freitag
Kneippverein Schmelz, Yoga, Erwachsene 15.30-17.00 Uhr
SG Schmelz, Judo, Schüler 17.00-21.00 Uhr
Samstag
KKJA Minigarde 10.00-13.00 Uhr
KKJA Aktivengarde 13.00-15.00 Uhr
KKJA Tanzmariechen 15.00-17.00 Uhr
SG Schmelz, Kendo, Erwachsene 17.00-19.00 Uhr
Sonntag
SG Schmelz, Eltern und Kind 10.00-12.00 Uhr
frei 12.00-16.00 Uhr
KKJA Tanzmariechen 16.00-19.00 Uhr
KKJA Funny Legs, Erwachsene 19.30-21.00 Uhr

Schulturnhalle Johannesschule
Montag
TL Hüttersdorf, Kindertraining 16.00-17.00 Uhr
TL Hüttersdorf, Seniorinnen 17.00-18.30 Uhr
TL Hüttersdorf, Body and Mind Damen 19.00-20.00 Uhr
TL Hüttersdorf, Leichtathletik, Aktive 20.00-22.00 Uhr
Dienstag
TL Hüttersdorf, Seniorinnen 15.00-17.00 Uhr
TL Hüttersdorf, Leichtathletik, Jugend 17.00-18.30 Uhr
TL Hüttersdorf, Volleyball Erwachsene 18.30-20.30 Uhr
TL Hüttersdorf ,
Hobbyvolleyball, Erwachsene 20.30-22.00 Uhr
Mittwoch
TL Hüttersdorf, Tanzen für Kids 14.30-17.30 Uhr
TL Hüttersdorf, Volleyball, Jugend 17.30-19.00 Uhr
TL Hüttersdorf, Skigymnastik, Erwachsene 19.00-20.30 Uhr
TL Hüttersdorf,
Volleyball, Jugend und Herren 20.30-22.00 Uhr
Donnerstag
TL Hüttersdorf, Leichtathletik, Jugend 16.30-18.00 Uhr
TL Hüttersdorf, Volleyball, Erwachsene 18.00-20.00 Uhr
RG Hüttersdorf, Bosseln 20.00-22.00 Uhr
Freitag
TL Hüttersdorf, Eltern-Kind-Turnen 15.45-17.15 Uhr
TL Hüttersdorf, Volleyball, Damen 17.30-19.00 Uhr
TL Hüttersdorf, Volleyball Herren 19.00-20.30 Uhr
TL Hüttersdorf, Gymnastik, Erwachsene 20.30-22.00 Uhr

Samstag
DRK Behinderte und Ihre Freunde 13.30-14.30 Uhr
TL Hüttersdorf Rundenspiele 15.00-22.00 Uhr
Sonntag
TL Hüttersdorf Rundenspiele, Jugend 10.00-18.00 Uhr

Talbachhalle Limbach
Montag
Tanz- und Fitnessgruppe,
Kinder- und Jugendliche 15.00-19.00 Uhr
Frauenturnverein Limbach 19.00-20.00 Uhr
VC Limbach, Erwachsene 20.00-21.30 Uhr
Dienstag
Tanz- und Fitnessgruppe, Krümelturnen 16.00-17.00 Uhr
SG Limbach-Dorf, Jugend 17.00-18.30 Uhr
Frauengymnastikgruppe Limbach-Dorf 18.30-19.30 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe, Erwachsene 19.30-21.30 Uhr
Mittwoch
SG Limbach-Dorf, Jugend 16.00-17.00 Uhr
TTC Limbach, Jugend 17.00-18.30 Uhr
TTC Limbach, Aktive u. Senioren,
RSG Hüttersdorf 18.30-22.00 Uhr
Donnerstag
VC Limbach, Küken 15.00-16.00 Uhr
VC Limbach, Jugend 16.00-17.30 Uhr
VC Limbach, Jugend 17.30-20.00 Uhr
Tanz- und Fitnessgruppe, Erwachsene 20.00-21.00 Uhr
Freitag
SG Limbach-Dorf, Jugend 16.00-17.00 Uhr
VC Limbach, Jugend 17.00-18.30 Uhr
TTC Limbach Pflichtspiele ab 18.30 Uhr
Samstag
Jugendfeuerwehr Limbach 13.00-15.00 Uhr
TTC Limbach, Pflichtspiele ab 17.00 Uhr
Sonntag
VC Limbach Pflichtspiele 09.00-16.00 Uhr

Turnhalle Michelbach
Montag
1. FC Schmelz Jugend 14.30-16.00 Uhr
SF Hüttersdorf, Jugend 16.00-20.00 Uhr
Frauengymnastikgruppe Michelbach 20.00-21.15 Uhr
Dienstag
TuS Michelbach, Kinderturnen 16.00-17.00 Uhr
TuS Michelbach, Völkerball Jugend 17.00-18.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr
Lbz. Michelbach, Jugend 18.30-20.00 Uhr
KKJA, Showtanzgruppe „Let’s Fetzz“ 20.00-22.00 Uhr
Mittwoch
1. FC Schmelz, Jugend 14.30-16.00 Uhr
SF Hüttersdorf, Jugend 16.00-18.30 Uhr
SG Schmelz, Bogensport, Erwachsene 18.30-21.00 Uhr
freie Zeit 21.00-22.00 Uhr
Donnerstag
SF Hüttersdorf, Jugend 16.00-17.00 Uhr
1. FC Schmelz, Jugend 17.00-18.00 Uhr
RV Möve Schmelz, Jugend 18.00-19.00 Uhr
TLH/VCL, Volleyball Jugend 19.00-20.30 Uhr
RV Möve Schmelz, Aktive 20.30-21.30 Uhr
Freitag
freie Zeit 16.00-17.00 Uhr
Schwimmverein, Hobbyfußball,
Jugend und Erwachsene 17.00-18.00 Uhr
LC Schmelz, Jugend 18.00-20.00 Uhr
SF Hüttersdorf, Jugend 20.00-21.00 Uhr
freie Zeit 21.00-22.00 Uhr
Samstag
HC 77 Schmelz, Jugend 10.00-12.00 Uhr
SG Schmelz, Bogensport, Schüler 12.00-17.00 Uhr
SG Schmelz, Bogensport, Erwachsene 17.00-19.00 Uhr
TLH/VCL, Volleyball Jugend, Pflichtspiele 13.30-20.00 Uhr
Freiwillige Feuerwehr
Lbz. Michelbach, Jugend 19.00-21.00 Uhr
Sonntag
SG Schmelz, Badminton Rundenspiele 10.00-22.00 Uhr

Sportfreunde 1920  Hüttersdorf
www.sf-huettersdorf.de, www.sfh-jugend.de
Aktive
Sa., 22.08. 16.00 Uhr SF Hüttersdorf - SSV Überherrn
Sa., 22.08. 18.00 Uhr SF Hüttersdorf 2 - TuS Beaumarais 2
Di., 25.08. 19.00 Uhr SF Hüttersdorf 2 - FV Stella Sud 2

Singgemeinschaft 1986 Schmelz e. V.
Mo., 24.08.20.00 Uhr Probe im „Erlenhof“

Kultur-Ring Schmelz
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... dem Leben einen würdigen Abschluss geben!

Im Familienbesitz in der 3. Generation!

Schmelz ·
Tel. 0 68 87 / 24 01

Robert-Koch-Straße 6
BESTATTUNGEN - Beraten

- Betreuen
- Begleiten

Musikverein „Harmonie“ Schmelz e. V.
Großes Orchester
Fr., 21.08. 19.00 Uhr Probe Bettinger Mühle
Sa., 22.08. 19.00 bis 20.30 Uhr: Kirmes in Wahlen, Unterhaltungs-

musik/Platzkonzert, in Uniform, Festplatz an
der Sporthalle

So., 23.08. 15.00 bis 17.00 Uhr: Brunnenfest Limbach, in Uniform

Männerchor Schmelz e. V.
So., 23.08. 10.00 Uhr St.-Barbara-Bruderschaft auf Renges
Di., 25.08. keine Probe

19.30 Uhr Vorstandssitzung im Gasthaus Heinz
Di., 01.09. 19.00 Uhr Probe Männerchor

Musikverein „Harmonie“ Hüttersdorf e. V.
Sa., 22.08. Serenadenabend am Engelgrundweiher
So., 23.08. Unterhaltung beim Brunnenfest in Limbach
Jugendorchester
Fr., 21.08. keine Probe

Gottesdienstordnung
der Pfarreiengemeinschaft Schmelz
Fr., 21.08. 18.30 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, hl. Messe
Sa., 22.08. 14.30 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, Trauung

17.30 Uhr Kreuzerhöhung, Hüttersdorf, Vorabendmesse
17.30 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, Vorabend-

messe auf Renges - mitgestaltet von den
JuGoDi

19.00 Uhr St. Willibrord, Limbach, Vorabendmesse
So., 23.08. 10.00 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, Hochamt

10.00 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, Hochamt
Mo., 24.08.18.30 Uhr Kreuzerhöhung, Hüttersdorf, hl. Messe

18.30 Uhr St. Josef, Schattertriesch, hl. Messe
Di., 25.08. 16.00 Uhr St. Willibrord, Limbach, hl. Messe im Senio-

renwohnheim „Haus am Talbach“
18.30 Uhr Maria Königin, Primsweiler, hl. Messe

Mi., 26.08. 16.00 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, hl. Messe
im Seniorenwohnheim Stefana

Do., 27.08. 18.30 Uhr St. Marien, Schmelz/Außen, hl. Messe
18.30 Uhr St. Josef, Dorf, hl. Messe

Fr., 28.08. 14.30 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, Trauung
14.30 Uhr St. Marien, Schmelz/Außen, Trauung
18.30 Uhr Herz Jesu, Gresaubach, hl. Messe
18.30 Uhr St. Stephanus, Schmelz/Bettingen, Kreuzweg

zur Kapelle „Marienfried“
Weitere Infos unter www.pfarreiengemeinschaft-schmelz.de.

Katholische Krankenhausseelsorge
am Caritas-Krankenhaus Lebach
Sa., 22.08. 18.00 Uhr Vorabendmesse
Do., 27.08. 18.00 Uhr hl. Messe
Fr., 28.08. 14.00 Uhr hl. Messe z. Verabschiedung v. Pfr. Michael

Schaefer durch das Krankenhaus

Gottesdienst in Höchsten
am Mittwoch, 26.08., 9.15 Uhr, Zelebrant: Bischof Bruno Ateba, Ka-
merun

Ev. Kirchengemeinde Lebach - Schmelz
Gottesdienste und Termine
Wir laden herzlich ein:
So., 23.08. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Rolf Kiderle
Mo., 24.08.17.00 Uhr Einführung in die Bibel
Di., 25.08. 19.30 Uhr Selbsthilfegruppe f. Alkoholkranke und ihre

Angehörigen
Mi., 26.08. 18.00 Uhr Besuchsdienstkreis
Do., 27.08. 15.00 Uhr Spätlese (G. Burkhardt)
So., 30.08. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfrin. A. Sattler, Einführung des

Besuchsdienstkreises
Voranzeige:
Gemeindeausflug: Fahrt in das Elsass „Auf den Spuren Albert
Schweitzers“ am Samstag, 26. September, von 8.00 bis etwa 18.00
Uhr

Wir fahren nach Günzbach (Gunsbach) und Strasbourg und besich-
tigen u. a. die Nikolaikirche.
Der Teilnehmerbeitrag ist 20,00 Euro.
Anmeldung bei Frau Klein im Gemeindebüro (Telefon 06881/
5390580) oder bei Pfarrerin Andrea Sattler (Telefon 06881/2513). Die
Zahl der Plätze ist begrenzt.
Pfarrerin Andrea Sattler: Amselhain 1a, 66822 Lebach, Tel. (06881)
2513, Fax (06881) 1097, E-Mail: andrea.sattler@ekir.de, Internet:
www.evangelisch-in-lebach.de, Internet: www.evangelisch-in-
schmelz.de
Gemeindebüro: Amselhain 1a, 66822 Lebach
Sekretärin Christl Klein: Tel. (06881) 539058-0, E-Mail: ev-gemein-
deamt-lebach@ekir.de
Bürozeiten: montags und mittwochs, 8.00-15.00 Uhr, und freitags,
13.00-16.00 Uhr.
Mitfahrmöglichkeit zu den Gottesdiensten: Günter Zeutzem,
Schmelz, Tel. (06887) 6842

11. Insel-Sommer-Traum
Am Donnerstag, 27. August, ab 19.30 Uhr ist die Band „Saitan-
Sait“ zu Gast beim Insel-Sommer-Traum auf der Mühleninsel der
Bettinger Mühle.
Die Unplugged-Formation „SaitanSait“ sind drei Musiker, drei Gitar-
ren und drei Stimmen. Als Special Guest auf der Mühleninsel mit dabei
ist Manfred Schmitt (ehemals Schlagzeuger bei den „Bluebirds“)
Die Unplugged-Formation „SaitanSait“ besteht seit knapp einem
Jahr und hat sich in dieser relativ kurzen Zeit einen guten Namen
gemacht bzw. eine sehr große Fan-Gemeinde geschaffen.
„SaitanSait“ spielt hauptsächlich internationale Balladen (präsen-
tiert im mehrstimmigen Harmoniegesang) und Songs der 1960/
1970er Jahre, aber auch deutsche Schlager (z. B. Seemannslieder)
und Evergreens deutscher Liedermacher. Wenn das Publikum es
verlangt, auch gerne mal Titel wie „Rut sin de Ruse“ oder den Ba-
jazzo.
Dezent-taktvolles Gitarrenspiel, liebenswerte Comedy-Einlagen und
unbändiger Spaß an der Musik sind weitere Markenzeichen der
Band.
„SaitanSait“ spielt Musik zum Zuhören, Tanzen, Mitsingen oder
einfach nur zum Träumen!
„SaitanSait“ steht für zeitlos gutes, tadelloses Entertainment!
„SaitanSait“, gegründet 2014, sind die drei Musiker: „Barry“ Ger-
hard Birringer (Gesang und Gitarre), „Scotty“ Herbert Ott (Gesang
und Bass), Alfred M. Bach (Gesang und Gitarre).
Vorankündigung: Do., 03.09., 19.30 Uhr: Abschlusskonzert mit „The
Gambles“
Sa./So., 05./06. September: 21. Kunsthandwerkermarkt rund um die
Bettinger Mühle

Mutter-Kind-Spielkreise in Schmelz
2. Halbjahr 2015
Bettingen: Beginn: Mittwoch, 07.10., 10.00 Uhr, Alte Schule Hüt-
tersdorf
10x = 25,- Euro, Ltg.: Anne Buchheit: Tel. (06887) 8889023
Außen: Beginn: Mittwoch, 16.09., 9.30 Uhr, Alte Schule Michelbach
10x = 25,- Euro, Ltg.: Rita Schley-Betz, Tel. (06887) 2007
Limbach: Beginn: Montag, 14.09., 9.30 Uhr, Alte Schule Limbach
10x = 25,- Euro, Ltg.: Rosa Herrmann, Tel. (06887) 92647
Hüttersdorf: Beginn: Dienstag, 06.10., 10.00 Uhr, Alte Schule Hüt-
tersdorf
10x = 25,- Euro, Ltg.: Anne Buchheit, Tel. (06887) 8889023
Die Spielkreise sind für Mütter und Väter, Omas und Opas mit Kin-
dern zwischen 1 und 3 Jahren.
Anmeldung: bei den Leiterinnen und jederzeit im Spielkreis.

Kirchliche Nachrichten

Bettinger MühleVerein zur Erhaltung der
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SchmelzGemeindebezirk
Ortsvorsteher Günter Huberty, Blumenstraße 4, 66839 Schmelz,
Telefon 0 68 87 / 77 61

Vdk-Gemeindeverband Schmelz
Tagesfahrt des Gemeindeverbandes Schmelz nach Limburg
Termin: 06.09.2015
Ablauf:
08.00 Uhr: Abfahrt Geraldy im Betriebshof
12.00 Uhr: Ankunft in Limburg, Besichtigung des Doms
13.00 Uhr: Mittagessen im „Burgkeller“
15.40 Uhr: Schifffahrt auf der Lahn
17.00 Uhr: Weiterfahrt nach Mehring, wo wir im Weingut Josef Reis
einen leckeren Winzerteller nehmen.
Der Fahrpreis beträgt für Mitglieder 30,- Euro und für Nichtmitglie-
der 45,- Euro. Alle Aktivitäten sind im Fahrpreis enthalten.
Bitte um Anmeldung bis 22.08.2015 bei Bernd Dickmann, Tel.
(06887) 1627, Erich Jungblut, Tel. (06887) 99130, Klaus Adam, Tel.
(06887) 1292.
Die Teilnehmer gehen nach Anmeldung! Weitere Haltestellen und
Uhrzeit werden pünktlich bekannt gegeben.
Bitte vormerken:
Adventsfeier am 25.11.2015 um 15.30 Uhr im Gasthaus Gerstner.
Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Mannheim am Wasserturm am
05.12.2015
Tagesfahrt nach Bingen-Boppard - Wir laden zur Tagesfahrt nach
Bingen-Boppard am Dienstag, 22. September 2015, ein. Dort erwar-
tet uns ein erlebnisreicher Tag mit folgendem Programm: Fahrt
nach Bingen mit Reiseleitung ab Waldlaubersheim, Rundfahrt mit
dem Bus in Bingen, Besuch des Hildegard-Forums, Mittagessen als
reichhaltiges Buffet, Schifffahrt von Bingen nach Bacharach, Wei-
terfahrt mit dem Bus nach Boppard, kurzer Stadtrundgang und Frei-
zeit.
Der Fahrpreis beträgt 49,00 Euro. Im Fahrpreis sind alle oben ge-
nannten Leistungen enthalten.
Anmeldung beim Kreisverband Saarlouis, Tel. (06831) 7647770, mit
Angaben des Namens und der Telefonnummer. Bitte zahlen Sie bis
zum 16. September 2015 den Betrag von 49,00 Euro pro Person erst
nach der Anmeldung auf das Reisekonto des VdK-Kreisverbandes
Saarlouis bei der Kreissparkasse Saarlouis, IBAN: DE70 5935 0110
0000 366203, BIC: KRSADE 55 xxx, ein.
Anmeldeschluss ist der 11. September, danach können keine An-
meldungen mehr entgegengenommen werden.
Weitere Einzelheiten wie Abfahrt, Ort und Haltestellen werden Ih-
nen noch mitgeteilt.
Der Vorstand

Kreuzweg
zur Kapelle „Marienfried“ (Auf Renges)
Den monatlichen Kreuzweg zur Kapelle „Marienfried“ beten wir am
Freitag, 28.08.2015. Wir treffen uns um 18.30 Uhr in der Goldbacher
Straße - Nähe Gaststätte „Erlenhof“. Alle, die mit uns den Kreuz-
weg beten möchten, sind hierzu recht herzlich eingeladen.

Jahrgang 1950/51 Schmelz-Bettingen
Da noch einige Details bezüglich unserer Aktivitäten zu klären sind,
treffen wir uns am Donnerstag, 27.08., 19.00 Uhr, im „Cartoon“
(Bahnhof). Jeder kann sich einbringen.
rib.

St.-Barbara-Bruderschaft St. Stefan Schmelz e. V.
Rengesfest am 22. und 23. August
Samstag: 17.00 Uhr, Wallfahrt der Bruderschaften aus dem gan-
zen Saarland auf dem Rengesgelände bis zur Kapelle.
17.30 Uhr, hl. Messe mit Pastor Ernst Theobald und dem Jugend-
chor JUGIDA.
Nach der Messe spielt die Bergkapelle der RAG unter ihrem Diri-
genten, Herrn Bernhard Stopp, für uns auf. Anschließend fröhliches
Beisammensein.
Sonntag: Frühschoppen um 10.00 Uhr mit dem Männerchor
Schmelz.
Um ca. 12.00 Uhr Mittagessen - anschließend Kaffee und Kuchen.

Wir bieten an: Erbsensuppe mit Wurst u. Sauerkraut, Rollbraten mit
Bratkartoffeln oder Weck, Schwenker mit Bratkartoffeln oder Weck.
Würstchen, weiß oder rot, mit Weck.
Unterstützt die Bruderschaft, damit wir den Renges noch lange
erhalten und pflegen können!
Wir wünschen euch allen ein paar schöne Stunden auf dem Renges-
fest.
Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen.
Der Vorstand

KFD St. Stephan Schmelz-Bettingen
Tagesfahrt am 28.10.2015 - Die KFD St. Stephan Schmelz-Bettingen
fährt am Mittwoch, 28.10.2015, nach Mainz-Lerchenberg und be-
sichtigt dort das ZDF-Sendezentrum.
Nach der Besichtigung des Sendezentrums besteht die Möglichkeit,
in der Kantine des ZDF eine kleine Mahlzeit zu sich zu nehmen.
Anschließend geht die Fahrt in die Innenstadt von Mainz. Dort be-
steht die Möglichkeit, u. a. die Chagall-Fenster in der Kirche St. Ste-
phan und den Dom von Mainz zu besichtigen. Wer möchte, kann
auch ganz gemütlich durch die Innenstadt laufen und eine Tasse
Kaffee trinken gehen. Abfahrt in Mainz um 17.00 Uhr.
Als Abschluss des Tages kehren wir auf der Heimfahrt zu einem
gemütlichen Abendessen ein. Ankunft in Schmelz gegen 21.30 Uhr.
Der Fahrpreis einschließlich Führung beim ZDF beträgt 25 Euro.
Anmeldung ab sofort im Reisebüro Jochem. Bei Anmeldung ist
gleichzeitig der Fahrpreis zu entrichten. Wir weisen darauf hin, dass
nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmer möglich ist. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich eingeladen.
Der Vorstand freut sich, euch bei der Fahrt begrüßen zu können.
Die Organisatorinnen: Annelie Schmidt und Annemie Bales

Kneipp-Verein Schmelz e. V.
www.kneipp-schmelz.de
Hier sind noch einmal die Abfahrtszeiten  und Zusteigemöglichkei-
ten für die Teilnehmer der Urlaubsfahrt:
7.45 Uhr: Michelbach, Sportplatz, 7.50 Uhr: Außen, Auf der Kehr,
8.00 Uhr: Reisebüro Jochem, 8.10 Uhr:  Hüttersdorf, an der Kirche
Achtung! Terminverschiebung! Der Termin für unseren Familien-
abend  wird auf Sonntag, 4. Oktober, verschoben. Bitte gleich vor-
merken. Näheres folgt zu gegebener Zeit.

Wanderclub „Kilometerfresser“ Schmelz
Am Sonntag, 30.08., fahren wir mit dem Bus nach Kirchberg (Huns-
rück) zur IVV-Wanderung. Abfahrt am Steinernen Kreuz um 7.00
Uhr. Nach der Wanderung in Kirchberg fahren wir weiter nach Bop-
pard am Rhein. Hier steht uns die Zeit bis zur Abfahrt um 18.00 Uhr
zur freien Verfügung.
Unkostenbeitrag für diese Fahrt ohne Startgeld beträgt 10,- Euro.
Anmeldeschluss: 27.08.2015
Anmeldung und Bezahlung für diese Fahrt bei Rita Merten, Kant-
str. 3, 66839 Schmelz, Tel. (06887) 4098.
Der Vorstand

1. FC Schmelz 1920/22 e. V.
www.fcschmelz.de
Alte Herren: Am Samstag, 22.08., spielen wir um 18.00 Uhr auf dem
Rasenplatz in Schmelz gegen die AH Beckingen.
Rückblick Radtour nach Trier - An dieser Stelle bedankt sich die
AH Schmelz bei Klaus Dieter Hoffmann (Dicker) u. Joachim Steffen
(Öd), den Fahrern des Servicefahrzeuges für die hervorragende Be-
treuung während der Radtour mit Verpflegung sowie dem Sportka-
meraden Bernd Pusse (Fahrrad Pusse Lebach), der sich während
der Fahrt um den optimalen technischen Zustand der Fahrräder
kümmerte, und bei ihrem Streckenguide Schneckes für die Planung
der Strecke.
Die Radtour 2016 ist schon in Planung!
An dieser Stelle bedanken sich die Wanderer der AH bei unserem
Sportkamerad Karl-Heinz König für die gelungene Wandertour zum
Wilscheider Hof.

FSG Schmelz-Limbach
Spiele vom Wochenende: Kreisliga A: FSG 3 - SG Morscholz-Stein-
berg 0:1;
Betirksliga MZG-Wadern: FSG 2 - Tünsdorf 9:2, Tore: Chr. Bambach
(3), M. Bambach (2), R. Scholtes, M. Kowol, E. Lesnich, L. Schwindling
Die Verbandsliga-Mannschaft verlor in Püttlingen mit 0:2.
Die Damen gewannen ihr Freundschaftsspiel gegen Bostalsee 2 mit
4:2 durch Tore von Ellen Petry, Manuela Hübschen und Katrin Din-
gert (2).
Am kommenden Wochenende bestreiten unsere aktiven Mann-
schaften folgende Spiele:
Sonntag, 23. August, jeweils um 15.00 Uhr
FSG Schmelz-Limbach 1 - TuS Beaumarais in Schmelz
FC Fitten - FSG Schmelz-Limbach 2 in Ballern
SV Waldhölzbach - FSG Schmelz-Limbach 3
In einem vorgezogenen Spiel treffen die Damen um 16.45 Uhr zu
ihrem ersten Meisterschaftsspiel auswärts auf die „Viktoria“ aus
Hühnerfeld.
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Tennisclub Schmelz e. V.
14. STB-Prims-Cup 2015 erfolgreich ausgetragen!

Jennifer Dürrschnabel & Christian Krämer sind die Gewinner -
Spannende Spiele gab es bei der 14. Auflage des STB Prims-Cups
auf der Clubanlage des TC Schmelz am Campingplatz in Schmelz zu
sehen. Das Turnier wurde in diesem Jahr erstmals präsentiert von
OBI. Neben zahlreichen Geld- und Sachpreisen wurden auch die
begehrten Punkte für die saarländischen Leistungsklassen verge-
ben. Zudem erhielt jeder Teilnehmer bei der Anmeldung eine Ta-
sche mit Präsenten, auch die beliebten McDonalds-Gutscheine wur-
den wieder verteilt.
Knapp 80 junge Tennisspielerinnen und Tennisspieler, aus allen
Bezirken des Saarlandes und aus Rheinland-Pfalz angereist, kämpf-
ten in den letzten Tagen in Schmelz um Spiel, Satz und Sieg und
darum, wer am Schluss den Titel mit nach Hause nehmen durfte.
Ausrichter der nunmehr 14. Auflage des Prims-Cups war der Ten-
nis-Club Schmelz. Dank der erfahrenen Turnierleitung von Pascal
Fichot und Nico Brosta konnte das umfangreiche Programm von
nahezu 100 Spielen in der Damen- und Herrenkonkurrenz reibungs-
los auf den sechs Tennisplätzen der Anlage „Am Campingplatz“
ausgetragen werden. Der Prims-Cup hat sich mittlerweile als eines
der größten Aktiven-Turniere im saarländischen Turnierkalender
etabliert, den zahlreichen Zuschauern wurde in den vergangenen
zwei Wochen bei fantastischem Wetter hochkarätiges Tennis gebo-
ten. Auch für Speis und Trank war reichlich gesorgt, die leckeren
Turnierwürstchen, Pils vom Fass und Cremant d’Alsace fanden reich-
lich Zuspruch. Ein zusätzliches Highlight war in diesem Jahr die
Players-Party am Vorabend der Finalspiele.
Hier die Ergebnisse: Im Finale der Damen-Konkurrenz trafen die
topgesetzte Jennifer Dürrschnabel (TC Riegelsberg) und Britta
Stemmler (Tenniszentrum Sulzbachtal) aufeinander, die sich jeweils
im Halbfinale gegen ihre Gegnerinnen Anna Wintrich (TC Merzig)
und Vorjahressiegerin Nina Conrad (TC Merzig) durchsetzen konn-
ten. In einem sehr ansehnlichen Endspiel vor knapp 100 Zuschau-
ern gewann letztlich die Turnierfavoritin Jennifer Dürrschnabel
verdient mit 6:1 6:2 gegen eine tapfer kämpfende Britta Stemmler.
In der Herrenkonkurrenz hatte zum Schluss Christian Krämer vom
TC Rotenbühl Saarbrücken die Nase vorne. Der Regionalligaspieler
konnte sich aufgrund seiner Leistungen verdient den begehrten Titel
in Schmelz sichern. Krämer hatte in einem dramatischen Halbfinale
knapp den an Nr. 2 gesetzten Marco Lamberti mit 5:7 6:3 10:6 be-
zwingen können. Sein Finalgegner Dominik Schmidt vom TC 77
Völklingen-Heidstock setzte sich in einem nicht minder spannen-
den Spiel gegen die Nr. 1 der Setzliste Philip Konz mit 7:6 4:6 10:6
durch. In einem technisch auf hohem Niveau stehenden, sportlich
fairen Finale bezwang Krämer Dominik Schmidt mit 6:3 und 6:2.
In seinen einführenden Worten zur Siegerehrung wertete der zwei-
te Vorsitzende des TC Schmelz, Herr Thomas Simmer, das Turnier
aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und der ausgezeichneten Qua-
lität der Spiele als vollen Erfolg. Er beglückwünschte die anwesen-
den Finalisten zu ihren sportlichen Leistungen und bedankte sich
herzlich bei allen Sponsoren sowie bei Pascal Fichot und Nico Bros-
ta für die erfolgreiche Turnierleitung und die gute Zusammenarbeit
während des Turnierverlaufs. Ein herzliches Dankeschön ging auch
an alle Helfer rund um die Präparierung der Tennisplätze und das
Team vom Getränke- und Würstchenverkauf für ihren unermüdli-
chen Einsatz rund um die Bewirtung der anwesenden Tennisfreunde.
Der Tennis-Club Schmelz bedankt sich bei allen Turnierteilnehmern,
Tennisfreunden und Helfern, die durch ihr Engagement und ihre
Unterstützung den 14. STB Prims-Cup 2015 möglich machten. Her-
vorzuheben bleibt, dass ohne Sponsoren solch eine Veranstaltung
nicht möglich wäre, deshalb gilt ein besonderer Dank unserem
Hauptsponsor OBI sowie allen anderen Sponsoren, die uns in die-
sem Jahr unterstützt haben.
Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr bei der 15. Aufla-
ge des STB Prims-Cups!
Jede Menge tolle Bilder der Veranstaltung, alle Infos und Ergebnis-
se gibt es auf unserer Homepage www.tc-schmelz.de zu sehen.
Andreas Hemmer, Schriftführer

Anke BeckerAnke Becker

Terminvereinbarung unter: 01 51 - 54 64 77 52

die rollende Friseurmeisterin
aus Schmelz

Haarlocke

HüttersdorfGemeindebezirk
Ortsvorsteher Bernd Valentin, Heldstraße 48, 66839 Schmelz,
Tel. 0 68 87 / 8 84 19

Jahrgang 1940 Hüttersdorf-Primsweiler
Wie besprochen treffen wir uns am 10.09. zu einem gemütlichen
Abend im „Hubertushof“. Für die  Teilnehmer, die noch gut zu Fuß
sind, findet um 16.00 Uhr ein Spaziergang statt. Wir treffen uns um
16.00 Uhr bei der Kirche und entscheiden dort, welche Strecke wir
gehen. Der Rest trifft sich dann gegen 19.00 Uhr im „Hubertushof“.
Unser Treffen am ersten Dienstag findet wie gewohnt statt.

Jahrgang 1944 Hüttersdorf und Primsweiler
Liebe Wanderer des Jahrgangs 1944! Unsere nächste Wanderung
steht an. Dieses Mal treffen wir uns am Mittwoch, 02.09. Wir wan-
dern zu den Schwarzrinderseen. Wir fahren bis Nunkirchen mit dem
Auto und dann geht’s auf Schusters Rappen weiter. Treffpunkt:
Schulhof um 14.30 Uhr.
H. Lentes

Schuljahrgang 1955/56
Vorbesprechung - Wir möchten unser Klassentreffen (im Oktober
2015) vorbereiten und treffen uns deshalb am Freitag, 21. August,
um 19.30 Uhr zur 2. Vorbesprechung im „Katzloch“. Wir würden
uns freuen, wenn viele an der Vorbesprechung teilnehmen würden.
Falls ihr noch Bilder (auch Einzelbilder) aus der Schulzeit habt, bitte
mitbringen. Wir wollen am Klassentreffen eine Bildershow machen.
Die Einberufer

Berg- und Hüttenarbeiterverein 1850 Hüttersdorf
Endlich ist es so weit. Unsere Fahrt an den Lago Maggiore geht am
Montag, 24.08., um 7.00 Uhr ab Schulhof Kirche los. In Gresaubach
sind wir um 7.20 Uhr. Bringt gute Laune mit, wir wünschen uns viel
Vergnügen.
Doris Berger-Müller, Geschäftsführerin

CDU-Ortsverband Hüttersdorf
www.cdu-huettersdorf.de
60 Jahre CDU in der Gemeinde Schmelz: Die Festlichkeiten zum
60-jährigen Jubiläum der CDU in der Gemeinde Schmelz finden am
Sonntag, 6. September, im Hotel-Restaurant „Frischbier’s“ in
Primsweiler statt. Wir beginnen mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst um 08.30 Uhr in der Kirche in Primsweiler. Alle Mitglieder,
Freunde und Gönner der CDU sowie die Mitglieder der Jungen Uni-
on sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Meldungen zum
Mittagessen nehmen Nicolas Lorenz, Tel. 903981, oder Hans-Albert
Leidinger, Tel. 2436, entgegen. Im Rahmen der Veranstaltung wer-
den auch unsere langjährigen Mitglieder geehrt.
Fraktion im Dialog: Die Mitglieder unserer Ortsratsfraktion sind
an Ihrer Meinung interessiert. Falls Sie Anregungen oder Kritik zum
Ortsgeschehen haben oder einfach gute Ideen zur Gestaltung un-
seres Dorfes, können Sie uns diese einfach mitteilen. Mitglieder der
CDU-Fraktion im Ortsrat sind Sabine Angel (Fraktionsvorsitzende),
Tel. 8937095, Hans-Albert Leidinger (stellv. Fraktionsvorsitzender),
Tel. 2436, Nicola Bauer (stellv. Fraktionsvorsitzender), Tel. 912221,
Nicolas Lorenz, Tel. 903981, und Klaus Strauch, Tel. 92770. Via E-
Mail können Sie uns unter huettersdorf@cdu-schmelz.de und im
Internet unter www.cdu-huettersdorf.de erreichen.
Nicolas Lorenz, Ortsvorsitzender

Musikverein „Harmonie“ Hüttersdorf e. V.
www.mv-huettersdorf.de
Hüttersdorfer „Harmonie“ lädt zum Serenadenabend am 22. Au-
gust: Zu einem musikalischen Leckerbissen besonderer Art lädt der
Musikverein „Harmonie“ Hüttersdorf e. V. am Samstag, 22.08., ab
19.30 Uhr an die Weiheranlage Engelgrund.
„In unserem Orchester und vor allem durch unseren Dirigenten Joa-
chim Ewen war vor vier Jahren die Idee geboren, einen Serenaden-
abend in diesem schönen Ambiente zu veranstalten. Seitdem ist
der Serenadenabend ein fester Bestandteil in unserem Programm
und im Veranstaltungskalender des Ortes“, verrät der 1. Vorsitzen-
de des Vereins Nicolas Lorenz.
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Die Musikerinnen und Musiker des Hauptorchesters haben für ihre
Gäste im 135. Jubiläumsjahr ein circa einstündiges Konzert einstu-
diert.
So können Sie gemütlich bei gepflegter Blasmusik die letzten Son-
nenstrahlen genießen.
Eine Atmosphäre, wie sie sonst in keinem Konzert innerhalb ge-
schlossener Räume, sondern nur in der freien Natur erreicht wer-
den kann. Empfohlen wird vom Verein, sich eine eigene Sitzmög-
lichkeit, wie beispielsweise ein Campingstuhl, selbst mitzubrin-
gen, da die Uferfläche rund um den Weiher dann zum Zuhörer-
raum wird.

Die Musikerinnen und Musiker des Hauptorchesters, Dirigent Joa-
chim Ewen und das Team des Musikvereins Hüttersdorf freuen sich
auf Ihren Besuch am Serenadenabend.

Für die Verpflegung mit verschiedenen Getränken hat die Hütters-
dorfer „Harmonie“ bestens gesorgt. Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.mv-huettersdorf.de oder auf der Facebook-
seite des Musikvereins.
Vorstandssitzung: Der Vorstand des Musikvereins trifft sich am
Mittwoch, 26. August, um 18.30 Uhr im Proberaum zu seiner nächs-
ten Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen die Planungen für das
zweite Halbjahr, insbesondere unser Herbstkonzert mit den Berg-
musikanten.
Nicolas Lorenz, 1. Vorsitzender

Sportfreunde 1920  Hüttersdorf
www.sf-huettersdorf.de, www.sfh-jugend.de
Spielbetrieb Aktive: Auch im 2. Meisterschaftsspiel in der Landes-
liga verließ unsere Mannschaft mit einem beachtlichen 8:0-Erfolg
gegen die SF Bachem/Rimlingen den Platz als Sieger. Von Beginn
ergriff die Mannschaft die Initiative und spielte gegen einen verun-
sicherten Gegner zielstrebig nach vorne. Folglich fielen bis zur 35.
Spielminute bereits 5 Tore. Nach dem Wechsel ließ es die Mann-
schaft etwas ruhiger angehen, konnte dennoch 3 weitere Treffer
erzielen. Torschützen waren Kevin Robert (5), Robin Neuhardt, Se-
bastian Philippi und Kevin Kopf. Auch am kommenden Samstag
haben wir ein Heimspiel und erwarten die Mannschaft des SSV
Überherrn. Diese ist mit einem Sieg und Unentschieden in die Run-
de gestartet und zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Entspre-
chend brauchen wir auch hier die notwendige Unterstützung. Ge-
spielt wird am Samstag, 22.08., 16.00 Uhr, im Heuwinkel. Anschlie-
ßend spielt um 18.00 Uhr die 2. Mannschaft gegen die TuS Beauma-
rais 2. Am Dienstag, 25.08., findet dann das Nachholspiel gegen
den FV Stella Sud 2 statt. Gespielt wird um 19.00 Uhr in Hütters-
dorf. Auch unsere 2. Mannschaft bittet um die notwendige Unter-
stützung.
Vorstandsitzung: Am Freitag, 28.08., findet um 19.30 Uhr im Club-
heim die nächste Vorstandsitzung statt.
AH SG Prims: Mit 2 Siegen konnte unsere Mannschaft ein erfolgrei-
ches Wochenende verbuchen. Gegen den FSV Hemmersdorf siegte
das Team mit 5:1, Torschützen: M. Motz (2), P. Mathis, D. Bär, D.
Kasper. T. Dupski., P. Mathis und M. Motz trafen beim 3:0 Erfolg
gegen Saarwellingen.

TLH tritt im Vereinsduell von SR3 an - In der von SR3 Saarlandwel-
le veranstalteten Wettbewerbsreihe „Vereinsduell“ tritt der TL
Hüttersdorf am Montag, 07.09., um 18.30 Uhr im Kulturhaus Hüt-
tersdorf im Vorrundenduell gegen den Teakwondoclub aus Lebach
an. Die von beiden Vereinen nominierten Dreiermannschaften mes-
sen sich in Fragerunden (Allgemeinwissen, Sport, Heimatkunde,
Scherzfragen), Spielaktionen und Singspielen (Erkennen und An-
singen bekannter Schlager) und freuen sich, wenn ihnen möglichst
viele Fans aus ihren Vereinen die Daumen drücken. Der TLH lädt

daher seine Mitglieder und die Bevölkerung zu diesem unterhaltsa-
men, aber nicht allzu ernst zu nehmenden Spiel ganz herzlich ein
und hofft auf zahlreiche Unterstützer. Helferinnen und Helfer, die
beim Aufbau ab 16.00 Uhr und später am Getränke- und Imbisstand
mitarbeiten wollen, können sich gerne bei Maria Müller unter der
Telefonnummer 5379 melden.
Abt. Leichtathletik – Ergebnisrückblick - Mit 246 Finishern war
der über 10 km führende Saarlouiser Altarmlauf am 15.08. gut be-
sucht. Für die LSG konnte Lisa Holz mit persönlicher Bestzeit und
dem 126. Einlaufplatz den Sieg in der Klasse WU18 verbuchen. Die
weiteren Ergebnisse mit der in Klammern angegebenen Reihenfol-
ge des Zieleinlaufs: Alois Holz 4M50 (33), Heiko Fritz 5M45 (40),
Jörg Bastuck 7M35 (49 und pB), Reiner Lutz 8M35 (50), Udo Kämp-
fer 8M50 (81), Jürgen Steimer 12M50 (93), Christof Paulus 23MHK
(103), Claudia Klein 2W50 (121), Silvia Holz 2W45 (137 und pB),
Jean Philippe Gerber 24M45 (138) und Werner Zipfler 13M55 (221).
Im 4,5 km langen Schnupperlauf kam Tamina Holz, vom Papa (Platz
79) begleitet, auf Platz 75 ins Ziel, das Jean Philippe Gerber auf
Platz 100 erreichte.
Der längste und härteste Trail in den Alpen ist der Swiss-Iron-Trail
über 201 km mit 11440 Höhenmetern, zu dessen 4. Auflage am 13.08.
in Davos 176 Männer und 22 Frauen an den Start gingen und 64
Stunden Zeit hatten, um ins Ziel zu kommen. Dieses nicht ganz leich-
te Unternehmen gelang Horst Längler (10M50) und Dieter Klein
(33M45), die als Tandem auf den Plätzen 65 und 66  nach weniger
als 59 Stunden im Ziel waren, diesmal mit Bravour.
Bereits am 02.08. war Christina Michel auf dem 31 km langen Trail
„Römische Weinstraße“ rund um Leiwen unterwegs und sicherte
sich den 85. Platz unter 136 Finishern.
Herzlichen Glückwunsch und Anerkennung für diese Leistungen.
Abt. Fitness & Gesundheit
Präv. Frauengymnastik - Ferientermine (ab Kirche)
21.08.: 18.00 Uhr, mit PKW nach Körprich, Wanderung und Einkehr.
28.08.: 17.30 Uhr, mit PKW nach Primsweiler, Wanderung über Rad-
weg nach Lebach, Einkehr
Kurs Bewegter Rücken & Faszientraining: Der Kursstart muss
wegen der o. g. Veranstaltung auf Montag, 14. September, verlegt
werden!
Abteilung Volleyball - Spielerinnen zur Verstärkung unserer 2.
Damenmannschaft gesucht - Zur Verstärkung unseres Teams in
der Bezirksklasse suchen wir weibliche Unterstützung. Du bist vol-
leyballinteressiert, motiviert und hast Lust auf Mannschaftssport?
Dann komm vorbei! Wir trainieren ab dem 07. September montags
von 20.00 bis 21.30 Uhr in der Talbachhalle in Limbach und don-
nerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr in der Turnhalle in Michelbach.
Weitere Infos bekommst du unter Tel. (01577) 4023546.

LimbachGemeindebezirk
Ortsvorsteher Bernhard Zimmer, Schleitstraße 12, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 87 / 15 19

Aktion Obstbäumchen auch im Jahr 2015
Ein Obstbäumchen für jeden neugeborenen Limbacher - Liebe
Bürgerinnen und Bürger! Auch in diesem Jahr möchte ich jedem
neugeborenen Limbacher Bürger, geboren ab Sommer 2014, ein
Obstbäumchen schenken. Um Einzelheiten abzuklären, lade ich alle
angesprochenen Mütter und Väter für Freitag, 28. August, 18.00
Uhr, in das Haus der Gartenfreunde (früheres Feuerwehrgerätehaus)
herzlich ein.
An diesem Tag stehen auch Fachleute des Obst- und Gartenbau-
vereins für Ihre Fragen zur Verfügung. Können Sie diesen Termin
nicht wahrnehmen, dann setzen Sie sich einfach mit mir unter Tele-
fon (06887) 1519, oder per E-Mail unter zimmer_b@freenet.de in
Verbindung.
Bernhard Zimmer, Ortsvorsteher

Ortsratsmitglieder besuchen Kinderspielplätze
Fr., 04.09.:
17.30 Uhr: Spielplatz In der Dumpwies
18.30 Uhr: Spielplatz Waldwiese
Liebe Limbacher Bürgerinnen und Bürger! Die Gemeindeverwal-
tung Schmelz unter der Leitung des Bürgermeisters Armin Emanu-
el hatte den Ortsräten in allen Schmelzer Ortsteilen vorgeschrie-
ben, aus Kostengründen Kinderspielplätze zu schließen. Aus die-
sem Grunde besuchen die Ortsratsmitglieder von Limbach zu oben
genannten Terminen die beiden Spielplätze - In der Dumpwies -
und Waldwiese.
Dazu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger, vor allem aus diesem
Bereich, ganz herzlich ein, um uns Ortsratsmitgliedern die Entschei-
dung, welchen der oben genannten Spielplätze wir schließen, zu
erleichtern.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Miteinander.
Für den Ortsrat:
Bernhard Zimmer, Ortsvorsteher
Josef Jäckel, stellv. Ortsvorsteher
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Johann GroßJohann Groß
G A S T H A U S

I n h a b e r : H e r b e r t G e r s t n e r

Schmelz
Schubertstraße 43
Tel. (0 68 87) 42 22

www.gasthaus-gross.de

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir

Koch/Köchin
auf 450-Euro-Basis

oder ganztags.

CDU-Ortsverband Limbach
Vorstandssitzung - Unsere nächste Vorstandssitzung findet am Frei-
tag, 21.08.2015, um 19.30 Uhr in der Brasserie „Vis-à-Vis“ statt. Zu
der Sitzung sind auch alle interessierten Parteimitglieder herzlich
eingeladen.
Rita Collmann, Schriftführerin

Jahrgang 1946 Limbach-Dorf
Sommerwanderung (Himmelsgääs Paad) - Liebe 1946er aus Lim-
bach und Dorf! Am Donnerstag, 27. August, wollen wir wieder neue
Wege gehen und etwas für unsere Gesundheit tun.
Wir wollen uns am 27.08. um 15.00 Uhr auf dem Marktplatz in Lim-
bach treffen.
Wir fahren mit den PKWs (Fahrgemeinschaften) an den Noswende-
ler See. Ab dort werden wir unter kundiger Führung den Himmels-
gääs Paad erwandern.
Die Wegstrecke ist flach und wir wollen die Sache gemütlich ange-
hen. Die angedachte Wegstrecke beträgt ca. 7,5 km und dauert etwa
2,5 Std., so dass wir wieder um 17.30 bis 18.00 Uhr am Ausgangs-
punkt sind.
Nach einer kurzen Einkehrrast am Noswendeler See - wird vor Ort
entschieden - fahren wir zurück nach Limbach. Im Gasthaus „Vis-à-
Vis“ bei Ralph lassen wir den Tag ausklingen. Essen wer will à la
carte.
Für die weniger mobilen Klassenkameraden besteht die Möglich-
keit, um 17.30 Uhr am Noswendeler See oder aber um 18.30 Uhr
beim Gasthaus „Vis-à-Vis“ zu uns zu kommen.
Wir hoffen auf schönes Wetter und eine rege Beteiligung.

Schuljahrgang 1961/62 Limbach-Dorf
Dresden-Fahrt 2015! Der Termin für unsere Jahrgangsfahrt rückt
näher. Wir bitten alle, die noch nicht bezahlt haben, den Restbetrag
auf unser Jahrgangskonto Nr. DE07593922000778001500 bis
spätestens 23.08.2015 zu überweisen (3-Bett-Zimmer 70,00 Euro,
DZ 84,00 Euro, EZ 174,00 Euro pro Person). Zur genauen Planung
(Abfahrt, Verlauf usw.) wollen wir uns noch einmal am 04.09.2015
um 19.30 Uhr im „Vis-à-Vis“ in Limbach treffen. Bitte merkt euch
diesen Termin vor, wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Yvonne Klesen

KÖB „St. Willibrord“ Limbach
Unsere Ferien sind vorbei! Die Bücherei ist ab Dienstag, 25.08.,
wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet (dienstags von
16.00-19.00 Uhr und donnerstags von 17.30-19.00 Uhr).
Lesestart - 3 Meilensteine für das Lesen! Unsere Bücherei nimmt
an der bundesweiten Aktion „Lesestart“ teil. Alle Eltern mit ihren
dreijährigen Kindern können sich ein kostenloses Lesepaket in der
Bücherei abholen. Das Paket enthält Info-Material für die Eltern und
für die Kinder ein schönes Bilderbuch. Es entstehen keinerlei Kos-
ten oder Verpflichtungen. Kommen Sie einfach während der Öff-
nungszeiten vorbei, wir freuen uns über Ihren Besuch. (Auch alle
anderen Kath. Büchereien im Einzugsgebiet des Amtl. Nachrichten-
blattes sowie die Gemeindebücherei in Dorf nehmen an dieser Ak-
tion teil.)
Bis bald in der Bücherei!
Das Bücherei-Team

Pensionärverein 1977 Limbach-Dorf
Sommerfest - Unser Sommerfest findet am Dienstag, 25.08., in den
Räumen des Hundesportvereins Limbach statt. Wir wünschen un-
seren Teilnehmern einen schönen und abwechslungsreichen Tag.
Gesangsprobe: Am Donnerstag, 03.09., findet unsere nächste Ge-
sangsprobe um 18.00 Uhr in unserem Vereinslokal „Zum Schnel-
len“ statt. Da an diesem Abend die Lieder für unseren Auftritt am
Tag der älteren Bürger geprobt werden, bitten wir um zahlreiche
Teilnahme.

City Mungo’s Rad-Wanderverein Limbach e. V.
Am 28.08.2015 treffen sich die Fahrtteilnehmer, die mit ins Zillertal
fahren, um 19.00 Uhr in der „Alten Dorfschenke“ zu einem gemütli-
chen Beisammensein, um letzte Details zu besprechen.
Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 09.09.2015 um 19.30
Uhr in der Alten Schule statt.
Christiane Hager, Schriftführerin

Musikverein „Instrumental“ Limbach e. V.
Brunnenfest 2015 - Der MV „Instrumental“ Limbach feiert am 22.
und 23. August 2015 sein diesjähriges Brunnenfest.
Die gesamte Bevölkerung von nah und fern ist herzlich eingeladen,
ein paar gemütliche Stunden am eigens errichteten Brunnen auf
dem Marktplatz in Limbach zu verbringen. Bierstand, Wein- und
Cocktailstand, Imbiss und Kuchenzelt bieten Speis und Trank für
jedermann.
Am Samstag, 22.08., übernimmt um 19.00 Uhr der MV „Lyra“ Nos-
wendel die musikalische Eröffnung, gefolgt vom MV „1903“ Taben
Roth. Das musikalische Finale gestaltet unsere Tanzkapelle, mit der
wir das Abendprogramm ausklingen lassen.

Am Samstagabend können auch bereits Essensmarken für das Mit-
tagessen am Sonntag gekauft werden. Es gibt Geschnetzeltes mit
Spätzle.
Am Sonntag, 23.08., eröffnen wir den Frühschoppen und den musi-
kalischen Reigen ab 10.30 Uhr mit dem Musikverein „Harmonie“
Gresaubach. Musikalisch unterhalten Sie weiterhin die Vereine und
Chöre aus den umliegenden Ortschaften.
Kinderunterhaltung findet in der eigens eingerichteten Spielecke
statt.
Der MV „Instrumental“ Limbach freut sich auf Ihr Kommen.
Neben den Mitgliedern, die sich bereits gemeldet haben, sind wie
immer freiwillige fleißige Hände willkommen: Zeltaufbau Freitag,
21.08., ab 14.00 Uhr, restlicher Aufbau Samstag, 22.08., ab 09.00
Uhr und Abbau Montag, 24.08., ab 09.00 Uhr, anschließend Aus-
klang bei Roman Stark für alle Helfer (Danke, Roman).

Berg- und Hüttenarbeiterverein Limbach/Dorf e. V.
Erinnerung Jahresausflug - Der Jahresausflug des Berg- und Hüt-
tenarbeitervereins findet dieses Jahr am 29. August statt. Die Fahrt
geht zum Hambacher Schloss - „Sinnbild der Demokratie in Deutsch-
land“. Auf der Heimfahrt besuchen wir in Hauenstein das Schuh-
museum mit Einkaufsmöglichkeiten. Zu Abend essen wir in Kirkel-
Limbach.
Fahrpreis beträgt 25,- Euro einschließlich der Eintrittsgebühren für
das Hambacher Schloss sowie das Schuhmuseum in Hauenstein.
Es sind noch paar Plätze frei.
Abfahrt: 7.30 Uhr auf dem Marktplatz in Limbach, Zusteigemög-
lichkeiten sind in Dorf und Lindscheid. Rückkunft ist gegen 21.00
Uhr.
Anmeldungen nehmen entgegen: Oswald Johann, Kloppstraße, Tel.
(06887) 2990, sowie Alois Johann, Dorf, Tel. (06888) 8876.
Der Vorstand

Hundesportverein Limbach e. V.
Hunderennen Landsweiler-Reden 15.08.2015 - Beim Hunderennen
der Hundefreunde Landsweiler-Reden haben unsere Teams tolle
Leistungen abgeliefert. Sabine Woll schickte ihre drei Hunde an den
Start: Golden Retriever Sammy belegte in der Klasse Maxi Platz 21,
ihre beiden Mischlinge Lola und Ernie gingen beide in der Klasse
Midi an den Start und belegten die Plätze 12 und 9. Louisa Friedrich
ließ Hündin Milou in der Klasse Midi rennen, dort belegte sie den 6.
Platz, ihre Goldie-Hündin Luna erreichte in Klasse Maxi Platz 19.
Lisa Andes schickte ihre Terrier-Hündinnen Emmi und Cobra an
den Start - Emmi belegte den 5., Cobra den 4. Platz jeweils in der
Klasse Mini. Simone und Marco Hohneck ließen gleich drei Rüden
in der Klasse Maxi starten: Aussi Luke belegte Platz 3 und die bei-
den Golden Retriever Sammy und Gismo belegten Platz 20 und 22.
Nicole Cordes belegte mit Jolie in der Klasse Midi den vorletzten
Platz und Hündin Bella holte in der Klasse Maxi die „Rote Laterne“
als 25. von 25 Hunden.
Herzlichen Glückwunsch zu diesen super Leistungen!
Schnupperstunden bieten wir in folgenden Gruppen an: mittwochs
und samstags ab 17.00 Uhr im Basistraining, Welpen sind sams-
tags von 15.30 bis 16.30 Uhr auf der Platzanlage. Teilnehmende
Hunde sind geimpft und über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung
versichert. Unsere vollständigen Übungsstunden finden Sie unter
www.dvg-schmelzlimbach.de. Ansprechpartner: Lisa Andes - Mo-
bil: (0176) 21549398, E-Mail: dvg-schmelzlimbach@gmx.de; Ruth
Scherer, Tel. (06874) 6210

SV Blauweiss Limbach-Dorf
Aktive: Die Punktspiele vom Wochenende sind unter „FSG Schmelz-
Limbach“ veröffentlicht.
Jugend: Am Samstag, 22.08., spielt die A-Jgd. der SG Schmelz-Lim-
bach um 16.30 Uhr in Besseringen.
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MichelbachGemeindebezirk
Ortsvorsteher Frank Edlinger, Wahlener Str. 14, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 74 / 2 47 70 01, Handy: 01 76 / 22 36 57 35

Limbach gegen Wiebelskirchen am Donnerstag, 20.08., um 19.00
Uhr in Hilbringen. Die D-Jgd. spielt um 17.45 Uhr in Wahlen gegen
die JFG Hochwald Losheim 2.
AH: Die AH gewann das Spiel gegen Roden durch Tore von J. Zöh-
ler und A. Schulz mit 2:1.
AH Kochprofis: Die Frauen der AH-Spieler konnten am vergange-
nen Samstag einen kulinarischen Hochgenuss erleben. Sie wurden
von ihren Männern bekocht. Die Männer kreierten in 4-stündiger
Vorbereitungszeit ein exklusives 4-Gänge-Menü, das von „Teufels
Küche Karlsberg-Biergefühl“-Chef Peter Knobe zusammengestellt
wurde. Unter seiner und Ralf Drägers Leitung gelang es den Spiel-
kameraden zu beweisen, dass sie weit mehr können als nur Fußball
spielen. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses wunderbare
Essen und einen wirklich gelungenen Abend. Um es mit Peters
Worten zu sagen: „Es war uns ein Fest.“ Vielen Dank!
Eure AH-Spielerfrauen

wwwwwwwwwwwwwww.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de.schmelz.de

PrimsweilerGemeindebezirk
Ortsvorsteher Hans Siedlaczek, Jahnstraße 26, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 81 / 12 09

Kapellenfest der Filialkirche
„Mariä Schmerzen“ Michelbach
am 05.09. und 06.09.2015
Festprogramm:
Sa., 05.09.:
19.30 Uhr: Dämmerschoppen mit der Schulband „Blindears“ (Lei-
tung: Thomas Klos)
So., 06.09.:
10.30 Uhr: Festhochamt
12.00 Uhr: Mittagessen (musikalische Umrahmung durch die Nun-
kircher Dorfmusikanten)
ab 14.00 Uhr Unterhaltung durch folgende Mitwirkende: Feuer-
wehr Michelbach (Kinderbelustigung), Kindertanzgruppe (Kinder-
turnen Frau Martini), MGV Nunkirchen (Leitung: Peter Spang), Bas-
telecke im Pfarrsaal, Unterhaltung mit DJ Benno, Tombola mit schö-
nen Preisen (Losverkauf).
Auf Ihren Besuch freut sich der Pfarrgemeinde- und Verwaltungs-
rat.

Pfarrgemeinde Herz-Jesu Nunkirchen - Michelbach
Pfarrgemeinderatswahlen 7.-8. November 2015
Mitmachen - Mitgestalten - Liebe Pfarrangehörige von Nunkirchen
und Michelbach, in unserer Pfarrei wird am 7./8. November 2015
ein neuer Pfarrgemeinderat  gewählt. Angesprochen sind Frauen,
Männer und Jugendliche, die für die  kommenden vier Jahre Ver-
antwortung für die Gestaltung und Entwicklung des Gemeindele-
bens unserer Pfarrei übernehmen möchten.
Darum bitten wir Sie:
Schlagen Sie geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vor
Überlegen Sie, ob eine Kandidatur für Sie selbst in Betracht kommt
Gehen Sie am 7./8. November 2015 zur Wahl.
Wahlberechtigt ist, wer katholisch ist, das 16. Lebensjahr vollendet
und in der Pfarrei seinen Hauptwohnsitz hat.
Gewählt werden können auch Katholiken, die nicht in der Pfarrei
wohnen, wenn sie dort wichtige Dienste wahrnehmen.
Wir laden Sie herzlich ein, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen und Ihren neuen Pfarrgemeinderat zu wählen.
Gerade heute brauchen wir engagierte Menschen für unsere Kir-
che, die Verantwortung übernehmen.
In den Kirchen in Nunkirchen und Michelbach stehen Boxen, in die
Sie bis zum 12. September Ihre Kandidatenvorschläge einwerfen
können. Dies ist ebenso beim Pfarrbüro Nunkirchen möglich.
Ihr Wahlausschuss

KFD Michelbach
Tagesfahrt nach Worms am 12. September - Die diesjährige Ta-
gesfahrt der KFD führt uns nach Worms. Die Abfahrt ist um 8.00
Uhr an der Michelbacher Kirche. Von dort aus geht die Fahrt nach
Bosen ins Merkers Bostalhotel, wo wir zusammen frühstücken wer-
den. In Worms begeben wir uns mit der Wormser Bimmelbahn ca. 1
Stunde auf Stadtrundfahrt. Auch das Wormser Schloss wollen wir
besichtigen. Wer daran kein Interesse hat, es gibt ein schönes Café
direkt davor. Zum Abendessen kehren wir im Heuhotel Rundwies-
erhof in Konken ein. Für Mitglieder beträgt der Fahrtpreis 20,00 Euro,
für Nichtmitglieder 35,00 Euro. Im Preis enthalten sind die Busfahrt,
das Frühstück und die Bimmelbahn. Anmeldungen bitte bis zum
31. August bei Irmgard Maiworm, Tel. 6669, oder Monika Glauben,
Tel. 6186. Wir freuen uns, mit euch einen schönen Tag verbringen
zu können!
Euer Vorstandsteam

CDU Michelbach informiert
60 Jahre CDU-Gemeindeverband Schmelz! Am 06.09.2015 findet
in Primsweiler die gemeinsame Jubiläumsfeier der Ortsvereine des
Gemeindeverbandes Schmelz statt.
Folgender Programmablauf ist vorgesehen:
Um 8.30 Uhr findet ein gemeinsamer Gottesdienst in der Filialkir-
che „Maria Königin“ in Primsweiler statt.
Danach ab ca. 9.30 Uhr Eintreffen im Hotel-Restaurant Frischbiers
in Primsweiler
Ab 10.00 Uhr Beginn der Veranstaltung mit Sektempfang und Be-
grüßung der Gäste
Ab 11.00 Uhr musikalische Begleitung der Veranstaltung durch das
Jugendorchester Schmelz
Um 12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen im Hotel-Restaurant Frisch-
biers
Ab 13.00 Uhr offizieller Teil der Jubiläumsfeier mit dem Minister für
Finanzen und Europa -Stefan Toscani - und Ehrung langjähriger
Mitglieder der einzelnen Ortsvereine.
Anschließend gemeinsames Beisammensein mit Kaffee und Kuchen.
Gegen 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung.
Die Einladung für unsere Mitglieder zu dieser Veranstaltung gehen
bzw. sind gesondert zugegangen.
Eine eventuelle Anmeldung für das gemeinsame Mittagessen er-
bitten wir bis zum 23.08.2015.
Gerne nehme ich Ihre Anmeldung hierzu entgegen: Telefon (06874)
7044 oder (0170) 2811661.
Sie sind zu dieser Veranstaltung recht herzlich eingeladen.
CDU-Ortsverband Michelbach
Wolfgang Quinten, 1. Vorsitzender

Frauengymnastikgruppe Michelbach
Am Dienstag, 08.09., findet von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Alten Schule
in Michelbach ein neuer Kurs „Fit bis ins hohe Alter“ statt.
Das ist ein Angebot für ältere Menschen, die spüren, dass sie etwas
tun müssen, um auch in einigen Jahren ihren Alltag noch selbstän-
dig bewältigen zu können.
Das Kursprogramm basiert auf einem Vier-Säulen-Modell - Mobili-
tät entwickeln, Stärke aufbauen, Sicherheit vermitteln und Beweg-
lichkeit erhalten.
Ohne Bewegung lassen im Alter die wichtigsten körperlichen Funk-
tionen nach, die Muskeln werden schwächer, die Gelenke werden
unbeweglich, die Standfestigkeit lässt nach. Diese Prozesse lassen
sich durch gezielte Bewegung zeitlich verschieben, teilweise sogar
verhindern.
Ein Kurs umfasst 12 Einheiten à 60 Minuten. Die Kosten pro Kurs
betragen 60,00 Euro und können von der Krankenkasse bezuschusst
werden.
Mehr Informationen und Anmeldung bei Mia Thome, Tel. (06874)
1691, oder Helga Edlinger, Tel. (06874) 1223.
H. Edlinger

Turn- und Sportverein Michelbach e. V.
Unentschieden in Bardenbach - Die erste Mannschaft konnte ge-
gen den SV Bardenbach 2 mit 3:3 Toren einen Punkt mitnehmen.
TS: 2x T. Frate, St. Amirato.
Am Sonntag, 23.08., spielt die erste Mannschaft in Michelbach ge-
gen die SF Bachem-Rimlingen 2. Die zweite Mannschaft ist spiel-
frei. Evtl. wird die zweite Mannschaft nach der ersten noch ein
Freundschaftsspiel austragen.
TuS Michelbach 1 - SF Bachem-Rimlingen 2, Anstoß: 15.00 Uhr
Der Vorstand

Schuljahrgang 1955/56
Vorbesprechung - Wir möchten unser Klassentreffen (im Oktober
2015) vorbereiten und treffen uns deshalb am Freitag, 21. August,
um 19.30 Uhr zur 2. Vorbesprechung im „Katzloch“. Wir würden
uns freuen, wenn viele an der Vorbesprechung teilnehmen würden.
Falls ihr noch Bilder (auch Einzelbilder) aus der Schulzeit habt, bit-
te mitbringen. Wir wollen am Klassentreffen eine Bildershow machen.
Die Einberufer

CDU-Ortsverband Primsweiler
Gemeinsame Jubiläumsfeier der Ortsvereine des Gemeindever-
bandes Schmelz zum 60-jährigen Bestehen - Die gemeinsame Ju-
biläumsfeier der Ortsvereine des Gemeindeverbandes Schmelz zum
60-jährigen Bestehen der CDU findet am 06.09.2015 in Primsweiler
statt.
Es ist folgender Programmablauf vorgesehen:
8.30 Uhr: gemeinsamer Gottesdienst in der Filialkirche Maria Köni-
gin in Primsweiler
ab 9.30 Uhr: Eintreffen im Hotel-Restaurant Frischbiers in Prims-
weiler
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Allgemeine Nachrichten

Dorf im BohnentalGemeindebezirk
Ortsvorsteher Manfred Buchheit, Lindscheider Str. 7, 66839 Schmelz,

Telefon 0 68 88 / 51 30

ab 10.00 Uhr: Beginn der Veranstaltung mit Sektempfang und Be-
grüßung
ab 11.00 Uhr: musikalische Begleitung der Veranstaltung durch das
Jugendorchester Schmelz
12.00 Uhr: gemeinsames Mittagessen im Hotel-Restaurant Frisch-
biers
13.00 Uhr: offizieller Teil der Jubiläumsfeier mit dem Minister für
Finanzen und Europa Stefan Toscani und Ehrung langjähriger Mit-
glieder der einzelnen Ortsvereine, anschließend gemeinsames Bei-
sammensein mit Kaffee und Kuchen
gegen 17.00 Uhr: Ende der Veranstaltung.
Die Einladung für unsere Mitglieder zur dieser Veranstaltung ge-
hen gesondert zu. Eine eventuelle Anmeldung für das gemeinsame
Mittagessen erbitten wir bis zum 23.08.2015 bei Karin Woll, Tel.
(06881) 51148. Zu dieser Veranstaltung laden wir recht herzlich ein.
Für den CDU-Ortsverband Primsweiler:
Horst Schmidt, 1. Vorsitzender

Sport-Club Primsweiler
Sieg im Heimspiel gegen Waldhölzbach - Im Heimspiel gegen
Waldhölzbach erreichte die 1. Mannschaft einen 4:2-Erfolg. Am kom-
menden Sonntag spielen wir in Wadrill um 16.45 Uhr gegen Wadrill
II. Wir bitten unsere Zuschauer, die Mannschaft in diesem Spiel recht
zahlreich zu unterstützen.
Clubheim des SCP jetzt offizielle „SKY-Kneipe“ - Das Clubheim
des Sport-Clubs Primsweiler ist nunmehr offizielle „SKY-Kneipe“.
Jeweils am Freitag und am Samstag sowie bei Heimspielen auch
am Sonntag werden die Bundesliga-Partien live übertragen. Zu Bun-
desliga live in geselliger Runde laden wir recht herzlich ein.
Der Vorstand

Berg- und
Hüttenarbeiterverein Limbach/Dorf e. V.
Erinnerung Jahresausflug - Der Jahresausflug des Berg- und Hüt-
tenarbeitervereins findet dieses Jahr am 29. August statt. Die Fahrt
geht zum Hambacher Schloss - „Sinnbild der Demokratie in Deutsch-
land“. Auf der Heimfahrt besuchen wir in Hauenstein das Schuh-
museum mit Einkaufsmöglichkeiten. Zu Abend essen wir in Kirkel-
Limbach.
Fahrpreis beträgt 25,- Euro einschließlich der Eintrittsgebühren für
das Hambacher Schloss sowie das Schuhmuseum in Hauenstein.
Es sind noch paar Plätze frei.
Abfahrt: 7.30 Uhr auf dem Marktplatz in Limbach, Zusteigemög-
lichkeiten sind in Dorf und Lindscheid. Rückkunft ist gegen 21.00
Uhr.
Anmeldungen nehmen entgegen: Oswald Johann, Kloppstraße, Tel.
(06887) 2990, sowie Alois Johann, Dorf, Tel. (06888) 8876.
Der Vorstand

Sacklochturnier in Neipel
Die Vereinsgemeinschaft von Neipel veranstaltet im Rahmen des 8.
Neipeler Dorffestes ein Sacklochturnier. Das Turnier findet am Sonn-
tag, 30.08., um 14.00 Uhr statt.
Die Regeln des Sacklochspiels sind einfach, das Spiel kann in jedem
Alter gespielt werden.
Regeln: Zu einer Mannschaft gehören 2 Spieler. 2 Bretter stehen 8
Meter voneinander entfernt. Jeder Spieler versucht 2 Säckchen in
das Loch des gegenüberliegenden Brettes zu werfen.
Ablauf: Das Team, welches rechts neben dem Brett steht, beginnt
das Spiel. Fortan wird abwechselnd jeweils 1 Säckchen geworfen.
Die Punkte alle zusammengerechnet und gewertet. Das Team, das
die Runde gewonnen hat, startet die neue Runde. Sollte eine Runde
0:0 ausgehen, so startet das Team, das die letzte gewonnene Run-
de gewonnen hat. Die Spiele werden bis 21 Punkte bei 2 Punkten
Vorsprung gespielt.
Anmeldung zum Turnier bei Aloisius Berwanger, Birkenallee 6,
Neipel, Tel. (06888) 5508, oder per Mail an alois.berwanger@web.de.
Anmeldeschluss: 28.08.
Das Teilnehmerfeld ist auf 16 Mannschaften begrenzt. Startgebühr:
5 Euro/Mannschaft.
Die Turniereinnahmen werden unter den besten 4 Mannschaften
als Geldprämie gestaffelt ausgeschüttet.

Anmeldung zum 12. Flohmarkt in Neipel
Am Sonntag, 30.08., findet im Rahmen des Neipeler Dorffestes von
10.00 bis 17.00 Uhr der 12. Flohmarkt statt. Die Veranstaltung wird
auf dem Spielplatz neben dem „Haus am Mühlenpfad“ durchgeführt.
Tische und Stühle sind von den Verkäufern selbst zu stellen. Teil-
nahme nach Meldungseingang.
Anmeldung bei Rudi Blug, Tel. (06888) 5312.
Veranstalter ist der Ortsrat von Neipel.

Graf-Anton-Schule Wadern
Schulbuchausleihe - Ausgabetermine der Schulbücher - Wie
bereits in der Elterninformation zur Schulbuchausleihe mitgeteilt,
möchten wir hiermit nochmals auf die Termine aufmerksam machen,
an denen die Schulbücher in den Sommerferien in der Schule aus-
gegeben werden:
Dienstag, 01.09., von 10.00-13.00 Uhr
Mittwoch, 02.09., von 10.00-13.00 Uhr
Donnerstag, 03.09., von 15.00-18.00 Uhr
Die Ausgabe der Bücher erfolgt in Gebäude B, Raum B 0.6, der Graf-
Anton-Schule Wadern, Gartenfeldstraße 23.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien
weiterhin schöne und erholsame Ferientage.
Christine Leinen, Schulleiterin

BSW-Stiftung Bahnsozialwerk
Ortsstelle Lebach, Eppelborn, Schmelz, Wadern, Büschfeld, Krett-
nich, Lockweiler, Nunkirchen, Noswendel, Weiskirchen, Schmelz-
Michelbach
Achtung, Abfahrtzeiten haben sich geändert! - Am Donnerstag,
10.09.2015, möchten wir mit euch nach Landau zur Landesgarten-
schau fahren. Dort habt ihr ca. 3 bis 4 Stunden zur freien Verfü-
gung, um die Gartenschau zu genießen. Auf dem Nachhauseweg
fahren wir den Beckenhof (kurz vor Pirmasens) an, dort besteht die
Möglichkeit, noch etwas zu essen und zu trinken, bevor wir die
Heimreise fortsetzen. Speisen und Getränke gehen auf eigene Rech-
nung.
Die Unkostenpauschale für die Fahrt und den Eintritt beträgt: für
BSW-Spender 30,00 Euro, für Nicht-Spender 35,00 Euro.
Betrag bitte überweisen auf das Konto: Stiftung Bahn-Sozialwerk
Ortsstelle Lebach, 66822 Sparda Bank Südwest eG, IBAN: DE 02
550905000005143101
Achtung, Abfahrtzeiten haben sich geändert!
Schmelz, Reisebüro Jochum: 8.30 Uhr; Hüttersdorf Kirche: 8.40 Uhr;
Lebach Bf.: 8.50 Uhr; Eppelborn Bf.: 9.00 Uhr.
Anmeldeschluss ist der 27.08.2015.
Die Ortsstelle Lebach bietet donnerstags in der Zeit von 9.00 bis
11.30 Uhr im Rathaus Am Markt 1 in Lebach eine Beratungsmög-
lichkeit für alle Förderer des BSW an; telefonisch erreichbar unter
der Nr. (06881) 59205.

Über die Glückwünsche, Blumen und
Geschenke zu meinem

habe ich mich sehr gefreut und bedanke
mich hiermit bei allen Gratulanten
herzlich.

Primsweiler, im August 2015Primsweiler,

90. Geburtstag

Reinhold Kunzler

Herzlichen Dank!

Danke!

Limbach, im August 2015Limbach,

80
Tausend Dank an meine ganze Familie,
Freunde, Bekannte, den Bergmanns-
verein und die Nachbarschaft für diesen
wunderschönen Tag.

Lissi Lamour



Saarländische 
Geschichte erleben

Die Museen 
im Saarland

Im Saarland gibt es zahlreiche Museen, die von unserer Heimat, 
ihrer Geschichte und ihrer Gegenwart erzählen.
Moderne Kunst, original eingerichtete Häuser aus dem 
18. Jahrhundert, Bunkeranlagen aus den Weltkriegen 
und sogar vollständige Bergwerke bieten Besuchern die 
Gelegenheit, das Saarland zu erkunden und unsere Heimat 
besser zu verstehen. Von privaten Liebhaber-Ausstellungen 
bis hin zu den umfangreichen Sammlungen der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz fi nden sich Museen aller Größen und 
Themenbereiche in diesem Buch vereint.

Dieter Gräbner / Stefan Weszkalnys
Wo die Heimat wohnt – Museen im Saarland
232 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-941657-75-5, 16,90 €

zahlreiche 
Abbildungen

84 Museen 
im Portrait

umfangreicher 
Serviceteil:
Öffnungszeiten, 
Preise, Anfahrt …

Bestellen Sie 
versandkostenfrei im Verlag 
Tel. (0 68 94) 1 66 41 63 
oder bei Ihrem 
örtlichen Buchhändler.






